
Einleitung

Wer sich in seiner Freizeit unentgeltlich für andere engagiert, tut etwas für die
Gesellschaft und beweist aktive Solidarität. Ehrenamtliches Engagement ist un-
verzichtbares Element einer demokratischenGesellschaft.

Ehrenamtmacht Freude, aber leider ist esmanchmal auchmit Unfallgefahren
verbunden.

Ehrenamtlich Engagierte verhalten sich solidarisch, also haben sie auchAnspruch
auf solidarischen Schutz. Deshalb hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren die
Rahmenbedingungen für denUnfallschutz imEhrenamt stetig verbessert.

Diese Broschüre soll Ihnen einenÜberblick gebenund informieren: über das
ganze SpektrumderUnfallversicherung, also auchüber die verschiedenenUnfall-
versicherungsträger undweitereMöglichkeiten zur privatenAbsicherung. So kön-
nen Sie sich leicht auch zu speziellen Fragen informieren.
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Teil A: Vorbemerkung

Ehrenamtlich tätige FrauenundMänner fahren „Essen auf Rädern“ aus. Freiwillige
säubern inWochenendaktionen ihre Stadt.Menschen, die anKrebs erkrankt sind,
beraten in Selbsthilfegruppen andere Betroffene. Eltern engagieren sich in der
Schule und imKindergarten. Ehrenamtliche gründen Bachpatenschaften. Diese
Aufzählung ließe sich beliebigweiterführen.

All diese Personen verbindet eines: Sie bringen sich in ihrer Freizeit in eineOrga-
nisation ein undhelfen unentgeltlich anderen. Die Bedeutung solchen Engage-
ments nimmtweiter zu. Ohne dieseswären viele Aufgaben, auf die unsere Gesell-
schaft angewiesen ist, nicht zu leisten. Die ehrenamtlich Engagierten selbst haben
nebender Freude an gemeinsamen Projekten auch die Chance, neue Erfahrungen
zu gewinnenunddadurchweitere Fähigkeiten zu entwickeln.

In den letzten Jahren haben sich neue Formendes Engagements herausgebildet:
Neben den traditionellen Ehrenämtern insbesondere bei Organisationen der
Wohlfahrtspflegewie Caritas oderDiakonie engagieren sich vieleMenschen auch
in neuenAufgabenfeldernwie z.B. derHospizbewegung.

Bei der Vielzahl von Einsatzfeldern können sich dabei genauwie imhauptamtli-
chenBereichUnfälle ereignen.Meist kommt es dabei nur zu Bagatellverletzungen,
zu kleineren Schnittwunden oder zu leichtenVerstauchungen als Folge von Stol-
perunfällen. Es können sich aber auch schwereUnfällemit bleibendenGesund-
heitsschäden ereignen, die langwierigeHeilbehandlungenundRehabilitations-
maßnahmen erfordern. Spätestens dann stellen sich viele Fragen:

Wer hilftmir jetzt?

Wer kümmert sich umeine optimale Heilbehandlung?

Wer bezahlt Hilfsmittel, die ich jetzt benötige?

Und bei bleibendenGesundheitsschäden: Bekomme ich eine Rente, wenn ich nicht
mehr voll arbeiten kann?

Bei diesen Fragen soll die vorliegende Broschüre helfen. Sie soll zumeinenüber
denVersicherungsschutz in der gesetzlichenUnfallversicherung aufklären. Zum
anderen soll sie überHandlungsmöglichkeiten informieren, soweit gesetzlicher
Versicherungsschutz nicht besteht.
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Der Unfa l lvers icherungsschutz bei
ehrenamtl icher Tät igke i t

Bürgerengagement findet sich in nahezu allen Lebensbereichen. Bei der Vielzahl
vonMöglichkeiten für die Bürger sich zu engagieren,wäre der Staat überfordert,
wollte er für alle denkbarenAufgabenbereiche die Verantwortungübernehmen.

Der Gesetzgeber hat aus sozialpolitischenGründendaher nur diejenigen Enga-
gierten gesetzlich pflichtversichert, die für bestimmte öffentlich-rechtliche Insti-
tutionen oder im Interesse der Allgemeinheit tätigwerden. Nur diese stehen im
Sinne einer übergeordnetenKollektivverantwortungunter Unfallversicherungs-
schutz, andere Engagierte genießen diesen Schutz nicht. Einige Personengruppen
können sich freiwillig in der gesetzlichenUnfallversicherung versichern. Zu die-
sen gehören Personen, die sich als gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger in
gemeinnützigenOrganisationen engagieren, sowie Personen, die sich inGremien
vonGewerkschaften oder Arbeitgeberorganisationen sowie für politische Partei-
en ehrenamtlich einsetzen.

Die Einbeziehung in den Schutz der gesetzlichenUnfallversicherung bringt für die
Engagierten erheblicheVorteilemit sich: Es besteht umfassender Schutz gegen
Unfallrisiken, den kein anderes gesetzliches oder privates Versicherungssystem in
dieser Formbietet (siehe Teil B).

Was ist e in Ehrenamt?

DerUnfallversicherungsschutz erfordert in diesemZusammenhang regelmäßig
eine „unentgeltliche, insbesondere ehrenamtliche Tätigkeit“. Das Ehrenamt setzt
die Übertragung einer Aufgabe („Amt“) unddieUnentgeltlichkeit (Handeln für
die „Ehre“) voraus. Unentgeltlichkeit ist gegeben,wennder Zeitaufwandbzw. der
Einsatz der Arbeitskraft nicht vergütetwird. Aufwandsentschädigungen – auch
pauschaler Art – sind grundsätzlich unschädlich. Demgegenüber ist der Begriff
„Bürgerschaftliches Engagement“weiter gefasst (siehe Teil G).
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Teil B: Allgemeines zur gesetzlichen
Unfallversicherung

Was ist d ie geset z l iche Unfa l lvers icherung?

Die gesetzlicheUnfallversicherung ist ein Zweig der Sozialversicherung. Die Sozial-
versicherungumfasst darüber hinaus die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten-
undArbeitslosenversicherung. Die gesetzlicheUnfallversicherung ist – ebensowie
die anderenVersicherungszweige – eine Pflichtversicherung. GesetzlicheGrund-
lage ist das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGBVII).

Die gesetzlicheUnfallversicherung ist nach ihrer Ausrichtung eineHaftpflichtver-
sicherungderUnternehmer zugunsten ihrer Arbeitnehmer. Sie besteht bereits seit
über 120 Jahren. Geschützt sind in erster Linie Arbeitnehmer undAuszubildende
vor den Folgen eines Arbeitsunfalls und einer Berufskrankheit, daneben sind viele
weitere Personengruppen versichert.

Auf die Frage des Verschuldens kommt es für die LeistungenderUnfallversiche-
rungnicht an, die Leistungenwerden grundsätzlich unabhängig vomVerschul-
den gewährt und vomzuständigenUnfallversicherungsträger festgestellt.

Die gesetzlicheUnfallversicherunggleicht Gesundheitsschäden aus, die ehren-
amtlich Tätige selbst erleiden. Nicht versichert sind in der gesetzlichenUnfallver-
sicherung Schäden, die ehrenamtlich Tätige anderen Personen zufügen. Auch
Sachschäden, die Versicherte selbst erleiden,werden vonderUnfallversicherung
in aller Regel nicht ersetzt.

Eine Ausnahmegilt insoweit nur fürNothelfer und für ehrenamtlicheHelfer in
Rettungsorganisationen:

Nothelfer sind Personen, die spontan bei Unglücksfällen oder Not Hilfe leisten
(z.B. durch Rettung eines Ertrinkenden).

EhrenamtlicheHelfer in Rettungsorganisationen sind Personen, die sich in Unter-
nehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen engagieren (z.B. bei der Freiwilligen Feuer-
wehr).

BeideHelfergruppen erhalten vonder gesetzlichenUnfallversicherung auch ihre
Sachschäden ersetzt.
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Wer ist in der geset z l ichen Unfa l lvers icherung
geschützt?

Pflichtversichert sind insbesondere alle Beschäftigten oder aufgrund eines Aus-
bildungsverhältnisses Beschäftigten, dieweitaus größte Gruppe bilden somit die
Arbeitnehmer. Daneben sind bestimmte Selbständige versichert. Auch Schüler
und Studierende sind geschützt.

Hinzu kommenweitere Personengruppen, die Versicherungsschutz genießen:
Dies sind beispielsweise Personen, die im Interesse des Gemeinwohls ehrenamt-
lich tätig sind (z.B. in derWohlfahrtspflege, imGesundheitswesen oder in der
Kirche) sowieHelfer bei Unglücksfällen (Nothelfer).

Bestimmte Personen können sich auf Antrag freiwillig versichern (z.B. Unterneh-
mer undgewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigenOrgani-
sationen, siehe Teil C).

DerVersicherungsschutzbestehtohneRücksichtaufAlter,Geschlecht, Familien-
stand,Nationalität, ReligionoderEinkommen.

Hinweis: Zur Frage, ob eine ehrenamtliche Tätigkeit versichert ist, kann in
aller Regel die Trägerorganisation, also die Stelle, für die die Aufgabe erfüllt wird,

Auskunft geben. Daneben hilft auch eineNachfrage bei denUnfallversicherungs-

trägern (Adressen siehe Anhang).

Wie ist d ie geset z l iche Unfa l lvers icherung in
Deut sch land organis ier t?

Träger der Unfallversicherung sind die nach Branchen gegliederten gewerblichen
Berufsgenossenschaftenunddiemeist regional gegliedertenUnfallversicherungs-
träger der öffentlichenHand (Unfallkassen, Landesunfallkassen, Gemeindeunfall-
versicherungsverbände und Feuerwehr-Unfallkassen) sowie die landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften.

Die gesetzlicheUnfallversicherungwird von selbstverwaltetenKörperschaften
durchgeführt; die Selbstverwaltung ist zu gleichen Teilenmit Vertretern von
Arbeitgebern undVersicherten besetzt.
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H inweis: Bei der Frage, welcher Unfallversicherungsträger im Einzelfall

zuständig ist, helfen die beiden Spitzenverbände der Unfallversicherungsträger

weiter (Adressen siehe Anhang). Eine Übersicht über Zuständigkeiten imBereich

des Ehrenamts findet sich in Teil D der Broschüre.

Wie wird die geset z l iche Unfa l lvers icherung
f inanz ier t?

In der gewerblichenWirtschaft erfolgt die FinanzierungderUnfallversicherung
durchBeiträge, die allein vondenArbeitgeberngetragenwerden.Diese Beiträge
werden sobemessen, dass sie dieAusgabendes letzten Jahres decken.Die Beiträge
richten sich inder Regel nachdenEntgeltenderVersicherten einesUnternehmens
undnachdemGradderUnfallgefahr. DieUnfallversicherungsträger stellen zudie-
semZweckGefahrtarife auf, in denenGefahrengemeinschaftennachGefährdungs-
risiken zusammengefasstwerden. Für besondere Personengruppenwerden statt-
dessen sogenannteKopfbeiträge erhoben.

DieUnfallversicherungsträger der öffentlichenHand, d.h. von Bund, Ländern und
Gemeinden, finanzieren die Ausgaben regelmäßig aus Steuermitteln.

Hinweis: Dadie Beiträge von denUnternehmern getragenwerden, ist der
Versicherungsschutz für die Versicherten beitragsfrei. Für den Bereich der ehren-

amtlichen Tätigkeiten bedeutet dies, dass die Beiträge entweder von den jewei-

ligen Trägerorganisationen geleistet werden bzw. die Finanzierung erfolgt aus

Steuermitteln oder demallgemeinen Beitragsaufkommen.

Eine Besonderheit gilt für die freiwillige Versicherung, die z.B. für gewählte oder
beauftragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigenVereinen abgeschlossenwerden
kann: In aller Regelwerden die Vereine die Anmeldungder Versicherten bei den
Unfallversicherungsträgern unddie Beitragsleistungübernehmen; tun sie dies
nicht, können auch die gewählten oder beauftragten Ehrenamtsträger selbst von
der Versicherungsmöglichkeit Gebrauchmachen.
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Welche Aufgaben hat die geset z l iche
Unfa l lvers icherung?

Die Unfallversicherung sollmit allen geeignetenMitteln

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
verhüten,

nach Eintritt von Versicherungsfällen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Versichertenwiederherstellen und

die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durchGeldleistungen entschädigen.

In welchen Fä l len ist man in der geset z l ichen
Unfa l lvers icherung geschützt?

Versichert sindArbeitsunfälle,Wegeunfälle und Berufskrankheiten.

Wann l iegt e in Arbeit sunfa l l vor?

Arbeitsunfälle sindUnfälle, die versicherte Personen infolge der Ausübung einer
versicherten Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Arbeitsstätte erleiden. Zu den
Arbeitsunfällen zählen nicht nur die vonArbeitnehmern bei der eigentlichenAr-
beitstätigkeit imBetrieb erlittenenUnfälle, sondern auchWegeunfälle.Wegeun-
fälle sindUnfälle, die Versicherte auf demWeg zur oder von der Arbeit erleiden.

Hinweis: Arbeitsunfälle können sich auch bei Ausübung eines Ehrenamtes
ereignen. Zu denken ist an einenUnfall auf demWeg zur ehrenamtlichen Tätig-

keit (Wegeunfall) oder auch bei Ausübung der Tätigkeit selbst (z.B. der Sturz

eines Gerätewartes beimAufstellen eines Sportgerätes).
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Allerdings ist nicht jeder Unfall, der sichwährendder versicherten Tätigkeit ereig-
net, automatisch versichert. Voraussetzung ist vielmehr, dass einUrsachenzusam-
menhang zwischen der versicherten Tätigkeit und demUnfallgeschehen sowie
zwischen demUnfallgeschehenunddemKörperschaden besteht. Ob und inwel-
chemUmfangVersicherungsschutz in der gesetzlichenUnfallversicherung be-
steht, hängt davon ab, inwiefern sich eingetretene Schäden auf den betrieblichen
(versicherten) Bereich zurückführen lassen. Von zentraler Bedeutung ist die Frage,
ob die zu einemUnfall führende Tätigkeit in einem sachlichen Zusammenhang
mit der versicherten Tätigkeit steht.Wichtig ist auch, dass einGesundheitsscha-
den erst durch einenArbeitsunfall verursachtwird undnicht lediglich ein schon
vorhandener Schadenwährendder versicherten Tätigkeit akutwird.

Was ist e ine Berufskrankheit?

Berufskrankheiten sindKrankheiten, die sichVersicherte durch die Arbeit zuzie-
hen unddie in der Berufskrankheiten-Verordnung verzeichnet sind. ImBereich
des Ehrenamts kommenBerufskrankheiten nur selten vor.

Welche Le istungen erhalten Vers icher te nach
Eintr i t t e ines Vers icherungsfa l l s?

Der Eintritt eines Versicherungsfalls (Arbeitsunfall,Wegeunfall, Berufskrankheit)
bedeutet stets eine gesundheitliche Beeinträchtigung für die Versicherten. Aufga-
be derUnfallversicherungsträger ist es, durchMaßnahmenderHeilbehandlung
unddermedizinischenRehabilitationmit allen geeignetenMitteln den jeweils
verursachtenGesundheitsschaden zu beseitigen oder zu bessern, seineVerschlim-
merung zu verhüten und seine Folgen zumildern. Es gilt der Grundsatz: Rehabili-
tation vor Rente. DieUnfallversicherungsträger haben ein leistungsfähiges System
entwickelt, umdenVersicherten je nachArt und Schwere des Gesundheitsscha-
dens die geeigneten Rehabilitationsmaßnahmen zurVerfügung zu stellen. Hierzu
gehören insbesondere einemöglichst frühzeitig einsetzende notfallmedizinische
Versorgung (Erstversorgung), eine unfallmedizinisch qualifizierte ambulante
ärztliche Behandlung oder, soweit erforderlich, eine stationäre Behandlung.

Hinweis: Ein finanzieller Eigenanteil an den Kosten für erbrachte Leistun-
gen ist in der gesetzlichenUnfallversicherunggrundsätzlich nicht zu zahlen. Dies

gilt auch für die Kosten der Heilbehandlung, dermedizinischen Rehabilitation

und der dafür erforderlichenMedikamente. Eine Praxisgebührwird nicht fällig.
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Nach einemVersicherungsfall kann es sein, dass Versicherte nicht oder nicht ohne
weiteres ihre bisherige berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen können. DieUn-
fallversicherungsträger haben deshalbmit allen geeignetenMittelnmöglichst
frühzeitig die Versicherten nach ihrer Leistungsfähigkeit undunter Berücksichti-
gung ihrer Eignung, Neigungundbisherigen Tätigkeitmöglichst auf Dauer beruf-
lich einzugliedern. Hierzu stehen ihnen an Leistungen zur Teilhabe amArbeitsle-
ben insbesondere zur Verfügung:

Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes,

Berufsvorbereitung,

berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung, Umschulung,

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung,

Leistungen an Arbeitgeber.

Hinweis: Den Versicherten stehen für die Einleitung der erforderlichen
Maßnahmen zur Teilhabe amArbeitsleben Berufshelfer/Rehabilitationsberater

der zuständigenUnfallversicherungsträger zur Seite.

Im Privatleben der Versicherten kann sich nach einemUnfall ebenfalls vieles än-
dern. ImHinblick darauf erbringen dieUnfallversicherungsträgermit allen geeig-
netenMitteln undmöglichst frühzeitigHilfen zur Bewältigungder Anforderun-
gen des täglichen Lebens sowie zur Teilnahme amLeben in der Gemeinschaft.
Leistungender Teilhabe amLeben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistun-
gen sind insbesondere:

Kraftfahrzeughilfe,

Wohnungshilfe,

Beratung sowie sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung,

Haushaltshilfe,

Reisekosten,

Rehabilitationssport,

sonstige Leistungen.
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Wie i st der Lebensunterha l t der Vers icher ten
nach Eintr i t t e ines Vers icherungsfa l l s
ges icher t?

SindVersichertewährendderHeilbehandlung arbeitsunfähig, erhalten sie Ver-
letztengeld, sofern sie einenAusfall an Erwerbseinkommenhaben. Das Verletz-
tengeld beträgt regelmäßig 80 Prozent des zuletzt erzieltenArbeitsentgelts.Wäh-
rend der beruflichenRehabilitationwirdÜbergangsgeld gezahlt. Dieses liegt
etwas unter demVerletztengeld.

Wann wird e ine Rente gezahlt?

SofernVersicherte nachAbschluss der Rehabilitationsmaßnahmen eine dauerhaf-
te Beeinträchtigung zurückbehalten, die ihre Erwerbsfähigkeit auf demallgemei-
nenArbeitsmarktmindert, kommtdie Zahlung einer Rente in Betracht. Voraus-
setzung für denAnspruch auf Rente ist, dass die Erwerbsfähigkeit ummindestens
20 Prozent über die 26.Woche nach demUnfall hinaus gemindert ist.

Wie hoch ist d ie Rente?

DieHöhe der Rente richtet sich nachmehreren Faktoren. Entscheidend sind im
Regelfall der Grad derMinderungder Erwerbsfähigkeit (MdE) undder Jahresar-
beitsverdienst. Die Entscheidungdarüber, ob eine Rente gezahltwird, trifft der
Rentenausschuss des Unfallversicherungsträgers. Bei vollständigemVerlust der
Erwerbsfähigkeit (MdE 100 Prozent) wird die Vollrente gezahlt; sie beträgt zwei
Drittel des vor demArbeitsunfall oder der Berufskrankheit erzielten Jahresarbeits-
verdienstes. Bei teilweiserMinderungder Erwerbsfähigkeit wird entsprechend
weniger gezahlt – bei 50 ProzentMdE z.B. einDrittel des Jahresarbeitsverdienstes
(Teilrente).

Die Unfallversicherungsträger zahlen diese Rente, solange ihreVoraussetzungen
unverändert fortbestehen: In vielen Fällen lebenslang, unabhängig von Berufstä-
tigkeit oder Alter der Versicherten. Die Rentewird auch ins Auslandüberwiesen,
z.B. wenn ausländischeArbeitnehmer in ihrHeimatland zurückgekehrt sind.
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H inweis: Bei Personen, die kein Erwerbseinkommen erzielen (z. B. Rentner,
Schüler, Hausfrauen), wird für die Berechnung der Rentenhöhe ein fiktives Ein-

kommen in Höhe desMindest-Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt (im Jahr

2009 bei einemVolljährigen 18.144,- Euro alte Länder bzw. 15.372,- Euro neue

Länder). Im Falle einer dauerhaftenMinderung der Erwerbsfähigkeit in Höhe von

20 Prozent infolge eines Unfalls ergibt sich daraus einmonatlicher Rentenan-

spruch von 201,60 Euro (alte Länder) bzw. 170,80 Euro (neue Länder).

S ind auch Hinterb l iebene abges icher t?

Tritt durch denVersicherungsfall der Tod vonVersicherten ein, erbringt die Un-
fallversicherungHinterbliebenenrente. Renten anHinterbliebene sollen den Fa-
milienangehörigen vonVersicherten Ersatz für den entfallenenUnterhalt schaf-
fen. Darüber hinaus haben sie Anspruch auf Sterbegeld und Erstattung der Kosten
für die Überführungdes Verstorbenen.

Hinweis: Damit der zuständigeUnfallversicherungsträger sofort nach Ein-
tritt des Versicherungsfalls aktivwerden und demBetroffenen die erforderlichen

Leistungen erbringen kann,muss er von demVersicherungsfall Kenntnis erlan-

gen. Der Unternehmer ist deshalb verpflichtet, binnen drei Tagen ab Kenntnis

vomUnfallereignis eine Unfallanzeige beimUnfallversicherungsträger zu erstat-

ten. Das gilt auch für Unfälle von ehrenamtlich Tätigen.
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Teil C:Welche Personengruppender ehrenamtlich
Tätigen undbürgerschaftlich Engagierten
sind in der gesetzlichenUnfallversicherung
geschützt?

DerGesetzgeber hat entschieden, dass jene Personen gesetzlich versichert sind,
die sich im Interesse der Allgemeinheit engagieren.Diese sind imSiebtenBuch
Sozialgesetzbuch (SGBVII) genannt.

1 . P f l i cht vers icherung kraf t Geset zes

a) Ehrenamtlich Tätige in Rettungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII)

Ehrenamtlich Tätige inUnternehmen zurHilfe bei Unglücksfällen oder im
Zivilschutz sind pflichtversichert. Dazu gehört auch schondie Teilnahme an
Ausbildungsveranstaltungendieser Organisationen. Rettungsunternehmen
haben eine durch Rechtsnormoder ständigeÜbung festgelegte Zweckbestim-
mung, bei UnglücksfällenDritter aktiveHilfe zu leisten und ihre Sach- und Per-
sonalmittel gerade zu diesemZweck einzusetzen. Hierzu gehört die ehrenamt-
licheMitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr, demDeutschenRotenKreuz, der
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, demTechnischenHilfswerk, der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe, demArbeiter-Samariter-Bund, demMalteserHilfsdienst,
der DeutschenRettungsflugwacht sowie der Bergwacht.

Zusätzlich erhalten diese PersonennebendemErsatz ihres Personenschadens
auch entstandene Sachschäden ersetzt (§ 13 SGBVII). Allerdingsmuss die be-
schädigte Sache im Interesse des Rettungsunternehmensmitgeführtwerden.
Die Beschädigungder Sachemuss also auf ihren Einsatz zurückzuführen sein.
Das kann z.B. dasHandy sein, das bei der Rettung von Ertrinkenden imWasser
verloren geht, wenndas Rettungsunternehmenden Einsatz vonMobiltelefo-
nen zur Kommunikationmit denHelferinnenundHelfern auf demWasser
wünscht. Nicht ersetztwerden Sachschäden bei Ausbildungsveranstaltungen
undWegeunfällen (Ausnahme: Übungenund Einsatzwege).
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b) Ehrenamtlich Tätige im Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrtspflege
(§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII)

Ebenfalls pflichtversichert sind die unentgeltlich imGesundheitswesen oder in
derWohlfahrtspflege tätigen Personen.Wohlfahrtspflege ist die planmäßige,
zumWohle der Allgemeinheit undnicht des Erwerbswegen ausgeübte Sorge
für sozial benachteiligte oder schutzbedürftigeMitmenschen. Hierzu zählen
Kinder und Jugendliche sowie pflegebedürftige, kranke, alte und behinderte
Menschen. DieHilfeleistungenwerden imAuftrag odermit Unterstützung
einerwohlfahrtspflegerischenOrganisation, beispielsweise einesWohlfahrts-
verbandes, erbracht. Dazu gehören z.B. das DiakonischeWerk, der Paritätische
Wohlfahrtsverband, der Deutsche Caritasverband, die Arbeiterwohlfahrt, das
Deutsche Rote Kreuz oder die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden inDeutsch-
land.

c) Ehrenamtlich Tätige in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, deren Verbän-
den oder Arbeitsgemeinschaften und im Bildungswesen sowie Personen,
die in Vereinen oder Verbänden im Auftrag oder mit Zustimmung von
Kommunen ehrenamtlich tätig werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 10a SGB VII)

Mit dieser Vorschrift sind drei unterschiedliche Personengruppen erfasst, die
alle imöffentlichen Interesse tätigwerden:

1. Gruppe: Pflichtversichert sind die für den Bund, ein Land, eineGemeinde,
einenGemeindeverband oder eine andere Körperschaft, Anstalt
oder Stiftung des öffentlichenRechts ehrenamtlich Tätigen. Hierzu
gehören z.B. ehrenamtliche Stadtratsmitglieder,Mitglieder von
Ärztekammernund Industrie- undHandelskammern, ehrenamt-
liche Richter etc.

2. Gruppe: Ebenfalls zumgeschützten Personenkreis gehören die imBereich
des Bildungswesens Engagierten, also z. B. gewählte Elternvertre-
ter und ehrenamtlich Lehrende.

3. Gruppe: Personen, die sich inVereinen oder Verbänden imAuftrag oder
mit Zustimmung vonGebietskörperschaften (insbesondere Kom-
munen) ehrenamtlich engagieren, sind ebenfalls versichert. Das
ist vor demHintergrund bedeutsam, dass viele Städte undGemein-
den verstärkt auf Bürgerbeteiligung zur Sicherung ihrer kommu-
nalen Infrastruktur setzen.
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ImAuftrag der Gemeindewerden die Engagierten tätig, wenn es sich bei dem
Vorhabenumein eigenes Projekt der Gemeinde handelt. ZumBeispiel: Die
Gemeinde lässt durch unbezahlte freiwillige Arbeit einGemeinschaftshaus
errichten, stellt aber die Baumaterialien. Handelt es sich dagegenumein Pro-
jekt der Engagierten, so kanndie Gemeinde auchhierfür Unfallversicherungs-
schutz verschaffen: GesetzlicheVoraussetzungdafür ist, dass die erforderliche
Zustimmung regelmäßig bereits imVorfeld durch ausdrückliche Einwilligung
erfolgt. In besonderen Fällen kanndie Zustimmung ausnahmsweise auch
nochnachträglich schriftlich erteilt werden.

Auch die Teilnahme anAusbildungsveranstaltungen für die genannten Tätigkei-
ten ist versichert.

d) Personen, die für Kirchen und deren Einrichtungen oder für privat-
rechtliche Organisationen im Auftrag oder mit Zustimmung der
Kirche ehrenamtlich tätig werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 10b SGB VII)

Im religiösen Bereich sind Personen versichert, die sich ehrenamtlich imKern-
bereich der Religionsausübung engagieren oder in gewähltenGremien ehren-
amtlichmitarbeiten. Hierzu gehören etwaMinistrantinnenundMinistranten,
Mitglieder des Kirchenchores, die amGottesdienstmitwirken, undMitglieder
des Kirchenvorstandes oder des Pfarrgemeinderats.

Auch Personen, die für Einrichtungen öffentlich-rechtlicher Religionsgemein-
schaften (Kirchen) ehrenamtlich tätigwerden, sind versichert. Ob z.B. einVer-
ein eine Einrichtung ist, hängt u.a. von demübereinstimmenden Selbstver-
ständnis der öffentlich-rechtlichenReligionsgemeinschaft unddemVerein
selbst ab. Einrichtungen können beispielsweise dieNotfallseelsorge, landes-
kirchlicheMuseen oder auch kirchliche Schulen sein.

Hinweis: Auskunft darüber, ob die ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen

einer Einrichtung erfolgt, erteilt die öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft

oder die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.
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Zusätzlich sind auch all diejenigen versichert, die inVereinen oder Verbänden
imAuftrag odermit Zustimmung von öffentlich-rechtlichenReligionsgemein-
schaften tätigwerden, unabhängig davon, ob dies direkt für die Religionsge-
meinschaft geschieht odermittelbar als Vereinsmitglied. Dies betrifft z.B. Ver-
eine, die sich imAuftrag einer Kirchengemeinde bei der Planungund
Durchführungdes Pfarrfestes engagieren.

Gleiches gilt beimehrenamtlichen Engagement für öffentlich-rechtlicheWelt-
anschauungsgemeinschaften.

Auch die Teilnahme anAusbildungsveranstaltungen für die genannten Tätig-
keiten ist versichert.

e) Ehrenamtlich Tätige in landwirtschaftsfördernden Einrichtungen und in
Berufsverbänden der Landwirtschaft (§ 2 Abs. 1 Nr. 5d und e SGB VII)

Pflichtversichert sind ehrenamtlich Tätige inUnternehmen, die unmittelbar
der Sicherung, Überwachung oder Förderungder Landwirtschaft dienen. Zu
diesenUnternehmen zählen insbesondere Tier- und Pflanzenzuchtverbände,
Unternehmen zurQualitätskontrolle und für Bodenuntersuchungen sowie
Flurbereinigungsverbände.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich darüber hinaus auch auf Personen, die
ehrenamtlich in den Berufsverbändender Landwirtschaft tätig sind. Zu den
Berufsverbändengehören die öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organi-
sierten beruflichen Interessenverbände der Land- und Forstwirtschaft, wie z.B.
Bauernverbände, Verbände von Landwirtschaftskammern, Landvolk- und
Landfrauenverbände, Fischereiverbände und Jagdverbände.

f) Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freiwilligendienst aller
Generationen (§ 2 Abs. 1a SGB VII)

Pflichtversichert sind seit dem 1. Januar 2009 auch Personen, die nach Erfül-
lung der Schulpflicht auf der Grundlage einer schriftlichenVereinbarung im
Dienst eines geeigneten Trägers imUmfang vondurchschnittlichmindestens
achtWochenstundenund für dieDauer vonmindestens sechsMonaten als
Freiwillige einen Freiwilligendienst aller Generationenunentgeltlich leisten.
Die Träger des Freiwilligendienstes aller Generationenmüssen eineHaft-
pflichtversicherungund eine kontinuierliche Begleitung der Freiwilligen und
deren Fort- undWeiterbildung imUmfang vonmindestens durchschnittlich
60 Stunden je Jahr sicherstellen. Einsatzfelder ergeben sich z.B. in den Berei-
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chenGesundheit und Pflege, Bildung, Kultur, Sport, Technik und Familienassis-
tenz.

g) Ehrenamtlich oder bürgerschaftlich wie Beschäftigte Tätige
(§ 2 Abs. 2 SGB VII)

Für Personen ohne Beschäftigungsverhältnis, diewie Arbeitnehmer tätigwer-
den, kannUnfallversicherungsschutz bestehen. Voraussetzung für die Annah-
me vonUnfallversicherungsschutz ist eine unentgeltliche, ernsthafte, demUn-
ternehmendienende Tätigkeit, die demwirklichen odermutmaßlichenWillen
desUnternehmers entspricht und ihrer Art nach sonst von Personen verrichtet
werden könnte, die in einemdemArbeitsmarkt zuzurechnenden Beschäfti-
gungsverhältnis stehen. Die Tätigkeitmuss ferner unter solchenUmständen
geleistetwerden, dass sie der in einemBeschäftigungsverhältnis ähnlich ist.
Nicht als „beschäftigungsähnlich“ angesehenwerden alleHilfeleistungen, die
aus familiären Bindungen resultieren oder reineGefälligkeitshandlungen, die
imRahmenüblicherNachbarschaftshilfe oder Freundschaftsdienste erbracht
werden (siehe Teil G).

Arbeitsleistungen vonVereinsmitgliedern sind nur dannbeschäftigungsähn-
lich und folglich versichert, wenn sie über diemitgliedschaftlicheVerpflich-
tung zumVerein hinausgehen; unversichert bleiben immer allgemeineVer-
einstätigkeiten (wie z.B.Mitgliederversammlungen).

h) Teilnehmerinnen und Teilnehmer am entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst „weltwärts“ (§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2b SGB VII)

Teilnehmerinnenund Teilnehmer des entwicklungspolitischen Freiwilligen-
dienstes „weltwärts“ (nach der Richtlinie des Bundesministeriums fürwirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. August 2007) sollen
umfassenden gesetzlichenUnfallversicherungsschutz erhalten. Eine entspre-
chende gesetzliche Regelungwurde vonder Bundesregierung am 18. Februar
2009 beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahrenwird voraussichtlich im Som-
mer 2009 abgeschlossen sein; der erweiterte Unfallversicherungsschutz soll
dann rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft treten. Das besondere Engage-
ment der jungenMenschen, das sich in derÜbernahme eines solchenDienstes
imAusland zeigt, erfährt damit Anerkennung sowie den Schutz der Solidarge-
meinschaft.
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2 . P f l i cht vers icherung kraf t Sat zung

DieUnfallkassen der Länder haben dieMöglichkeit, durch entsprechende Rege-
lungen in ihren Satzungenweitere Personengruppen ehrenamtlich Tätiger und
bürgerschaftlich Engagierter in denVersicherungsschutz der gesetzlichenUnfall-
versicherung aufzunehmen. In einigen Ländernwurde davonGebrauch gemacht
(siehe Tabelle Seite 51).

3 . Mögl ichke i ten der f re iwi l l igen Vers icherung

Sofern keine Pflichtversicherung imRahmender beschriebenen Tätigkeiten be-
steht, können sich bestimmte Personen auf Antrag freiwillig beim zuständigen
gesetzlichenUnfallversicherungsträger versichern.

a) Freiwillige Versicherung für gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger
in gemeinnützigen Organisationen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII)

GemeinnützigeOrganisationen (z.B. Sportvereine) können für ihre gewählten
Ehrenamtsträger (z.B. Vereinsvorstand, Kassen- oder Sportwart) und ihre Stell-
vertreter auf freiwilliger Basis Unfallversicherungsschutz vertraglich begrün-
den. Die Gemeinnützigkeit im Sinne des Gesetzes orientiert sich dabei imwe-
sentlichen ander Begrifflichkeit des Steuerrechts, nach der private Aktivitäten
zur selbstlosen Förderungder Allgemeinheit steuerlich begünstigtwerden.
Die Ehrenamtsträger können sich auch selbst freiwillig versichern.

Seit November 2008 besteht dieMöglichkeit der freiwilligenVersicherung
auch für „beauftragte“ Ehrenamtsträger. Es handelt sich dabei umPersonen,
die imAuftrag odermit EinwilligungdesVorstands in derOrganisationheraus-
gehobeneAufgabenwahrnehmen, die nicht in der Satzung verankert sein
müssen. Dies sind z.B. leitende, planende oder organisierende Tätigkeiten,
die über einen längeren Zeitraumoder imRahmen eines definierten Projekts
ausgeübtwerden. Beauftragte Ehrenamtsträger in diesem Sinne können z.B.
sein: demSportverein zugehörigeMitgliedermit einer Funktion als Schieds-,
Kampf- oder Linienrichter, Tätigkeiten als Projektbeauftragter, Tätigkeiten als
Leiter eines Festausschusses o.ä.
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H inweis: Gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigen
Vereinen, die imGesundheitsdienst oder in derWohlfahrtspflege tätigwerden,

sind bereits nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII pflichtversichert. Freiwilliger Versiche-

rungsschutzmuss daher nicht begründetwerden.

b) Freiwillige Versicherung für Personen, die sich in Gremien für Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerorganisationen ehrenamtlich engagieren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VII)

Für Personen, die sich inGremienundKommissionen für Arbeitgeberorgani-
sationen oder Gewerkschaften und sonstigenArbeitnehmervereinigungen
ehrenamtlich engagieren, kann freiwilliger Versicherungsschutz über die
Organisation begründetwerden. Diese Personen können sich aber auch selbst
freiwillig versichern.

c) Freiwillige Versicherung für Personen, die ehrenamtlich für Parteien im
Sinne des Parteiengesetzes tätig sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII)

Seit November 2008 erhalten auch Personen, die sich ehrenamtlich für politi-
sche Parteien engagieren, dieMöglichkeit der freiwilligenVersicherung. Dies
betrifft solche Personen, die in Parteigremien, Ausschüssen, Kommissionen
oder Arbeitskreisen der Parteien an der inhaltlichen ErarbeitungundDurch-
setzungder politischenVorstellungender Parteimitwirken oder die politi-
schen Positionen der Parteien in derenAuftrag odermit deren Einwilligung
nach außen in Reden, Diskussionen oder Gesprächen inhaltlich vertreten. Ab-
hängig von denGegebenheiten der jeweiligen Parteimuss hiermit nicht
zwangsläufig die Parteimitgliedschaft verbunden sein.

Nicht gemeint sind bereits gesetzlich versicherteWahlhelfer, die amWahltag
in denWahllokalen tätigwerden oder auch gewählteMandatsträger politi-
scher Parteien, sofern diese imRahmen ihres übertragenenMandats tätigwer-
den.

Auch die Teilnahme anAusbildungsveranstaltungen für die unter a) bis c) genann-
ten Tätigkeiten ist versichert.
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Teil D:WelcherUnfallversicherungsträger
ist zuständig?

Die Feststellung,welcherUnfallversicherungsträger für bestimmteTätigkeitsfelder
bürgerschaftlichen Engagements zuständig ist, richtet sich in aller Regel nach der
Art des Aufgabenbereichs sowie derOrganisations-/Rechtsformdes betreffenden
durchführendenUnternehmens. Befindet sich das durchführendeUnternehmen
oder die jeweilige Einrichtung in staatlicher oder kommunaler Trägerschaft, be-
steht Unfallversicherungsschutz durch dieUnfallversicherungsträger der öffent-
lichenHand. Zuständig ist dann entweder

die Unfallkasse des Bundes (UK-Bund),

die jeweilige Unfallkasse bzw. Landesunfallkasse (UK bzw. LUK),

der betreffendeGemeindeunfallversicherungsverband (GUVV) oder

die örtlich zuständige Feuerwehr-Unfallkasse (FUK).

Bei privater Trägerschaft ist in aller Regel eine gewerbliche Berufsgenossenschaft
zuständig. Hier ist die branchenspezifische Zuordnungmaßgebend. Für den Be-
reich bürgerschaftlichen Engagements sind dies insbesondere die Aufgabenberei-
che der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW)
sowie der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG).

Bei entsprechender Fallgestaltung kann auch die Zuständigkeit einer regionalen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG) in Betracht kommen.

Eine Besonderheit gilt für denVersicherungsschutz von ehrenamtlich engagier-
tenMitgliedern privatrechtlicherOrganisationen, die imAuftrag odermit Zustim-
mung einer Kommune oder öffentlich-rechtlichenReligionsgemeinschaft tätig
werden: Hier richtet sich die Zuständigkeit für denVersicherungsschutz der Eh-
renamtlichennach der des „Auftraggebers“. Ist dies die Kommune, ist folglich ein
Unfallversicherungsträger der öffentlichenHand zuständig. Erfolgt die Aktivität
imAuftrag odermit Zustimmung einer öffentlich-rechtlichenReligionsgemein-
schaft, ist die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft zuständig.
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Unabhängig von der fachlichen Zuordnung oder der Rechtsformdes betreffenden
Unternehmens ist für Teilnehmerinnenund Teilnehmer des entwicklungspoliti-
schen Freiwilligendienstes „weltwärts“ die Zuständigkeit der Unfallkasse des Bun-
des vorgesehen.

Hinweis: Zuständigkeitsfragen können bei der BG-Infoline unter der Tele-
fon-Nummer 01805 – 188088 (14 Cent/Minute) sowie bei allen vorgenanntenUn-

fallversicherungsträgern (Adressen siehe Anhang) geklärt werden.
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Teil E: Beispiele: Versicherungsschutz – ja oder nein?

ImFolgendenwerden typische Fälle ehrenamtlicher Aktivitäten aus Rechtspre-
chungund Praxis in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.Wegender Viel-
schichtigkeit dieses Bereiches können jedoch längst nicht alle Fallgestaltungen
des täglichen Lebens berücksichtigtwerden.Weitere Fragen beantwortet der
zuständigeUnfallversicherungsträger (Zuständigkeit siehe Teil D).

Akt ion „Die Stadt so l l sauber b le iben“

Ehrenamtlich Engagierte, die sich anAufräumaktionen zurMüllbeseitigungoder
Ähnlichembeteiligen, sind „wie Beschäftigte“ für die Stadt gesetzlich unfallver-
sichert. Voraussetzung ist, dass die Stadt zu diesenAktionen aufruft.

Altenhi l fe

DieAltenhilfe ist eine einkommensunabhängige Leistung der Sozialhilfe und
zählt zumBereich derWohlfahrtspflege. Sie soll dazu beitragen, Schwierigkeiten,
die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zumildern und
altenMenschen dieMöglichkeit zu erhalten, amLeben in der Gemeinschaft teil-
zunehmen. DerUnfallversicherungsschutz setzt voraus, dass die ehrenamtliche
Tätigkeit imAuftrag odermit Unterstützung einerwohlfahrtspflegerischenOrga-
nisation, z.B. einesWohlfahrtsverbandes, erbrachtwird. Es sind u.a. folgende
Tätigkeiten versichert:

Besuchsdienste in der ambulanten und stationären Altenhilfe

VieleMenschenwerden imAlter einsam,weil sie nichtmehrmobil sind und ihr
gewohntes soziales Umfeld verlieren. Ehrenamtliche Besuchsdienste sind hier
einewertvolleHilfe: Sie leisten den altenMenschen imAltenheimoder zuHause
Gesellschaft und sorgen für Abwechslung, indem siemit den Betreuten spazieren
gehen, spielen oder einfach zuhören.

Kulturangebote für Seniorinnen und Senioren

Ehrenamtlich Tätige, die Seniorinnenund Senioren die Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen ermöglichen (z. B. Organisation eines Theaterbesuchs), engagie-
ren sich imBereich der Altenhilfe.
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Leiterinnen und Leiter von Seniorengruppen

Leiterinnenund Leiter von Seniorengruppen sind nur danngesetzlich versichert,
wenndie Seniorengruppen imRahmenderWohlfahrtspflege stattfinden. Das ist
z.B. der Fall, wenndie Arbeiterwohlfahrt als EinrichtungderWohlfahrtspflege in
ihrenAltentagesstättenVeranstaltungen „Basteln imAdvent“ anbietet; die Leite-
rinnenund Leiter dieser Bastelgruppen sind als in derWohlfahrtspflege unent-
geltlich Tätige versichert.

Amphib ienschutzakt ionen
(„Krötensammlungen“)

Jährlich fallen unzählige Amphibien demStraßenverkehr zumOpfer. Umdies zu
verhindern, rufen viele Kommunen zuAmphibienschutzaktionen auf. Bei diesen
Aktionen kommen ehrenamtliche Kräfte zumEinsatz, die z.B. Schutzzäune errich-
ten oder Amphibien in Eimern über die Straße tragen. DieHelferinnenundHelfer
sind unfallversichert.

Baumaßnahmen am Spor tp lat z /Vere inshaus
durch Vere insmitg l ieder

Grundsätzlich ist jedesVereinsmitglied imRahmen seinerMitgliedschaft zumVer-
ein verpflichtet, gewisse vereinsüblicheArbeitsleistungen zu erbringen.Diese sind
nicht versichert. Geht der Einsatz einesMitglieds jedochweit über das allgemein
üblicheMaßhinaus undberuht die Tätigkeitweder auf der Satzungnochauf einem
Beschluss einesVereinsgremiums,wird die Person „wie ein Beschäftigter“ für den
Verein tätig undgenießtVersicherungsschutz. Das kann imEinzelfall gelten,wenn
einVereinsmitglied seinenUrlaubdamit verbringt, denBau eines neuenVereins-
hausesmaßgeblich voranzutreiben.

Betreuer innen und Betreuer

Für Erwachsene, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegen-
heiten ganz oder teilweise nicht besorgen können,werden vomVormundschafts-
gericht BetreuerinnenundBetreuer gerichtlich bestellt. Diese regeln die persön-
lichenund vermögensrechtlichenAngelegenheiten der Betreuten und sind dabei
pflichtversichert; Versicherungsschutz besteht über das Vormundschaftsgericht
beimUnfallversicherungsträger im Landesbereich. Betreuungsvereine dagegen
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sindUnternehmender freienWohlfahrtspflege; sie unterstützen Familienange-
hörige in ihrer Arbeit als BetreuerinnenundBetreuer, gewinnen, qualifizieren
undbegleiten beratendMenschen, die bereit sind, sich als ehrenamtliche Betreue-
rinnenundBetreuer zur Verfügung zu stellen. Die Vereinsmitglieder sind bei der
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege versichert.

Brauchtumsveransta l tungen wie Dor f feste
oder das Aufste l len e ines Maibaumes

Für Brauchtumsveranstaltungen, die in den öffentlichenAufgabenbereich fallen
unddiewesentlich von der Kommune ausgerichtet und organisiertwerden,
besteht für die einzelnen Engagierten gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.
WirkenVereinsmitgliedermit, sind deren Tätigkeiten nur dann versichert, wenn
sie imAuftrag odermit Zustimmungder Kommune erbrachtwerden.

Bürgerbusse

Die Bürgerbus-Projekte sorgen für die Verbesserungdes öffentlichen Personen-
nahverkehrs in ländlichenGebieten. Siewerden von zu diesemZweck gegründe-
tenVereinen, die Teil des öffentlichen Personennahverkehrs sind, in Kooperation
mit der KommuneundprofessionellenVerkehrsbetrieben durchgeführt. Perso-
nen, die für die Bürgerbusvereine ehrenamtlich (z.B. als Fahrerin oder Fahrer)
tätigwerden, sind versichert. Zuständig ist die Berufsgenossenschaft der Straßen-,
U-Bahnenund Eisenbahnen.
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E l ternbei räte in Kinder tagese inr ichtungen

Nach Landesgesetzwerden in Tageseinrichtungen für Kinder Beiräte gebildet, die
sich aus Vertretern der Fach- und Betreuungskräfte der Einrichtungund aus ge-
wählten Elternvertretern zusammensetzen. Der Beirat ist beiwichtigen Entschei-
dungendes Trägers undder Leitung zu beteiligen. Dies gilt insbesondere für die
AufstellungundÄnderungder Konzeption für die pädagogischeArbeit, die Ein-
richtungneuer unddie Schließung bestehender GruppenundBetreuungsange-
bote, die Festlegungder Gruppengröße undGrundsätze für die Aufnahme von
Kindern sowie dieÖffnungs- und Betreuungszeiten. Die Elternvertreter sind ver-
sichert.

Förder vere in , Betre iben eines Schwimmbades
oder Museums

Entscheidet sich die Kommune, den Betrieb eines städtischen Schwimmbades
oderMuseums in dieHand eines Fördervereins zu geben, erfolgt der Betrieb der
Einrichtung imAuftrag der Kommune. Die Vereinsmitglieder sind bei den damit
verbundenen Tätigkeiten versichert. Zuständig sind die regionalenUnfallversi-
cherungsträger (Unfallkasse, Gemeindeunfallversicherungsverband).

Fre iwi l l igenagenturen (Fre iwi l l igenzentren/
Ehrenamtsbörsen)

Freiwilligenagenturen sindOrganisationen zur Förderungdes freiwilligen und
ehrenamtlichen Engagements. Als Anlaufstelle fürMenschen, die sich freiwillig
engagierenmöchten, informieren sie Interessierte überMöglichkeiten freiwilli-
gen Engagements, vermitteln ihnen individuell passende Tätigkeiten, bereiten sie
mit Bildungsangeboten auf ihren Einsatz vor, begleiten sie bei ihremEngagement
undunterbreiten Fort- undWeiterbildungsangebote.Wenndas Schwergewicht
der Tätigkeit einer Freiwilligenagentur in der Aus- undWeiterbildung liegt und
sie damit als Bildungseinrichtunggilt, sind sowohl die ehrenamtlichen Betreiber
der Freiwilligenagentur versichert als auch die Teilnehmer an den Bildungsmaß-
nahmen imRahmendieser Ausbildung. Liegt der Schwerpunkt einer Freiwilligen-
agentur dagegen in der reinenVermittlung der Personen, besteht für die Betreiber
der Freiwilligenagentur keinVersicherungsschutz, es sei denn, die Freiwilligen-
agentur handelt imAuftrag der Kommune; die zuVermittelnden sind generell
nicht versichert.
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Ge ldsammlungen

Ehrenamtliches Sammeln vonGeld für einUnternehmenderWohlfahrtspflege
(z.B. Jugendherbergswerk oderMüttergenesungswerk) oder einHilfeleistungs-
unternehmen (z.B. Deutsches Rotes Kreuz) ist gesetzlich unfallversichert.

Heimbeiräte

DerHeimbeirat ist die gewählte Interessenvertretung der Senioren imAltenheim
bzw. Altenpflegeheim. Der Heimbeirat beteiligt sich an allen Angelegenheiten
des Heimbetriebs. Mitglieder des Heimbeirats sind sowohl die Bewohner eines
Seniorenheims sowie externe Personenwie z.B. deren Angehörige, Betreuer oder
Mitglieder von örtlichen Behindertenorganisationen. Die Heimbeiratsmitglieder
sind unfallversichert.

Hi l f s t ranspor te ins Aus land

Im Falle ehrenamtlicherHelfer einesHilfskonvois ins Ausland kommt eswesent-
lich darauf an, ob die Tätigkeit demBereich derWohlfahrtspflege im Sinne des
Gesetzes zugerechnetwerden kann. Voraussetzung ist, dass es sich umeine zum
Wohle der Allgemeinheit undnicht des Erwerbswegen ausgeübte unmittelbare
vorbeugende oder abhelfendeHilfeleistung für gesundheitlich, sittlich oderwirt-
schaftlich gefährdete oderNot leidendeMitmenschenhandelt. Desweiterenmuss
es sich umeine gewisse Planmäßigkeit der Tätigkeit handeln, d.h. die Tätigkeit
muss imRahmen fester Organisationsstrukturen durchgeführtwerden.

Die Rechtsprechung hat in entsprechenden Fällenmehrfach das Vorliegen von
Unfallversicherungsschutz angenommen.Wichtig ist dabei, dass der Schwer-
punkt der Tätigkeit des einzelnen Helfers im Inland liegt. Dies ist z.B. der Fall,
wenn ein ehrenamtlicher Helfer in dieser Hilfsorganisation regelmäßig im In-
land tätig und nur vorübergehend bei einemHilfstransport ins Ausland einge-
setzt wird. Dagegen besteht kein Versicherungsschutz bei einer Auslandstätig-
keit, wenn der ehrenamtliche Helfer eigens für den Auslandseinsatz gewonnen
werden konnte, ohne dass von vornherein feststeht, dass der ehrenamtliche Hel-
fer auch nach seiner Rückkehr ins Inland für diese Hilfsorganisation im Inland
tätig sein wird. Für diese Fälle bieten verschiedene Unfallversicherungsträger
kostengünstig eine besondere Auslandsunfallversicherung an. Sie ist eine frei-
willige Versicherung. Damit ehrenamtliche Helfer nicht ohne Unfallversiche-
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rungsschutz ins Ausland reisen, sollten sie vor Antritt der Reise die Versiche-
rungsmöglichkeitenmit dem zuständigen Unfallversicherungsträger klären.

Hospizbewegung

DieHospizbewegungbietet Unterstützungund Sterbebegleitung für unheilbar
krankeMenschen. Sie ist demBereich des Gesundheitsdienstes undderWohl-
fahrtspflege zuzurechnenundgehört damit zumunfallversichertenAufgaben-
bereich.

Jugendclubs

Ehrenamtliche Betreuer eines Jugendclubs sind versichert, wenndie Betreuung
entweder durch die Kirche, die Kommune oder einWohlfahrtspflegeunterneh-
men angebotenwird.

Kinderbetreuung durch Senior innen und
Senioren („Wunschomas / -opas“ )

Kinderbetreuungdurch Seniorinnenund Senioren zurUnterstützungund Entlas-
tung von Familien in vorübergehendenNotsituationen ist eine Tätigkeit in der
Wohlfahrtspflege,wenn sie imRahmen von Seniorengruppen, Familienhilfsdiens-
ten oderNachbarschaftshilfeorganisationen ausgeübtwird, diewohlfahrtspflege-
rische Zwecke verfolgen. In diesen Fällen besteht Versicherungsschutz.

Anders verhält es sich bei den so genanntenWunschomas oder -opas. Hier betreu-
en ältereMenschen regelmäßig und längerfristigWunschenkel. Sie holen die Klei-
nen aus demKindergarten oder der Schule ab, besuchen gemeinsamdenZoo oder
verbringen denNachmittag zusammen. Bei Bedarf erhalten sie imGegenzug von
den ElternHilfe undUnterstützung imAlltag. Seniorinnenund Senioren, die sich
in solchen auf gegenseitigeUnterstützung angelegten Projekten engagieren,wer-
dennicht imRahmenderWohlfahrtspflege tätig. Sie sind nicht gesetzlich unfall-
versichert, es sei denn, die Kommune erteilt einem solchen Projekt ihre Zustim-
mung.

A

B

C

D

E

F

G



Teil E

K i rche (öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaft)

Ministrantinnen und Ministranten

MinistrantinnenundMinistranten sind bei religionsgemeinschaftlichen Tätigkei-
ten für die Kirche versichert, soweit diese zu deren unmittelbarenAufgaben- und
Organisationsbereich gehören (z.B.Messfeier, Hilfe bei Pfarrgemeindefeier).

Kirchenchor/Kirchenchor-Ausflug

Mitglieder eines Kirchenchores sindwährenddes Chorgesangs unfallversichert.
Darüber hinausgehendeVeranstaltungenwie Konzertreisen,weltliche Chorkon-
zerte sowie Tätigkeiten außerhalb der Chorarbeit sind versichert, wennder Chor
Bestandteil der Kirche ist oder als Verein imAuftrag einer Kirche tätigwird.

Mithilfe beim Pfarrfest

Wennder Kirchenvorstand die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands
umMithilfe beimPfarrfest bittet, z.B. beimWaffelbacken, sind derenMitglieder
versichert.

Jugendarbeit in einer Kirchengemeinde

Jugendliche, die sich unmittelbar für die Kirchengemeinde ehrenamtlich enga-
gieren, sind unfallversichert. AuchMitglieder eines Vereines oder einer Jugend-
organisation sind versichert, wenn sie imAuftrag odermit ausdrücklicher Ein-
willigungder Kirchengemeinde tätigwerden, z.B. bei der Organisation eines
Zeltlagers undder damit zusammenhängenden Betreuungder Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Krankenhausbesuchsdienste

EineGruppe sozial Engagierter organisiert einen Besuchsdienst für krankeMen-
schen in stationärer Behandlung (z.B. GrüneDamen, Gelbe Engel, Füreinander-
Miteinander). ImRahmendieser Besuche führt sie Vorlese- und Spielstunden
durch. IhreMitglieder sind als unentgeltlich in derWohlfahrtspflege Tätige ver-
sichert.
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Park- und Grünanlagen
Immer häufigerwerden in Kommunen öffentlicheGrünflächen von Bürgerinnen
undBürgern imRahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten gepflegt. Teilweisewerden
hierbei auchMaschinen zumEinsatz gebracht, die die freiwilligenHelfer von zu
Hausemitbringen.Währenddieser Tätigkeiten sind die Personenunfallversichert.
Siewerden entweder für Vereine imAuftrag odermit Zustimmungder Kommune
oder unmittelbar für die Kommunen tätig. Zuständig ist die Gartenbau-Berufsge-
nossenschaft.

Schulen

Ein Schulbetreuungsverein betreut ausschließlich Schulkinder außerhalb der
Unterrichtszeit. Da diese Tätigkeit derWohlfahrtspflege zuzurechnen ist, sind die
Mitglieder des Vereins unfallversichert. Zuständiger Versicherungsträger ist die
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege.

Eltern- und Fördervereinen geht es darum, gemeinsame Interessen zu verfolgen
und in Zusammenarbeitmit der SchulleitungunddemLehrerkollegiumdie Ar-
beit in der Schule zu fördern und zuunterstützen; sie habennicht die reine Betreu-
ungder Schulkinder zumZiel. Deshalb sind die ehrenamtlichenMitglieder dieser
Vereine grundsätzlich nicht versichert. Engagieren sich die Vereinsmitglieder
allerdings über das vereinsüblicheMaßhinaus, sind sie „wie Beschäftigte“ unfall-
versichert. Oder der Verein übernimmt bestimmteAufgaben für die Schule im
Auftrag odermit Zustimmung einer Kommune oder einer Kirche. Darüber hinaus
haben gemeinnützigeVereine dieMöglichkeit, für ihre gewählten oder beauf-
tragten Ehrenamtsträger eine freiwillige Versicherung zu begründen.

A

B

C

D

E

F

G



Teil E

Schulträgervereine betreiben Privatschulen, denenbesondereWeltanschauungen
oder andere erzieherische Konzepte zugrunde liegen, oder die eine Ergänzung
des staatlichen Schulsystems darstellen unddamit die Bildungund Erziehung för-
dern. Die Vereinsmitglieder – insbesondere Eltern, Lehrer und sonstige Förderer –
sind als ehrenamtlich imBildungswesen Tätige versichert.

Gewählte Elternvertreter sind bei der Teilnahme an SitzungenundKonferenzen
des Elternbeirates sowie auf den damit verbundenenWegen versichert.

Eltern, die als Aufsichtspersonen anAusflügen oder Klassenfahrten imAuftrag
der Schule teilnehmen, sind versichert. Dies gilt auch dann,wenn siemit ihrem
eigenen PKWdie Kinder und Jugendlichen – allerdings nicht nur ihre eigenen
Kinder – zumoder vomVeranstaltungsort transportieren.

Schulweghelfer (Elternlotsen) und Schulbusbegleiter, die imAuftrag des Schul-
trägers tätigwerden, sind unfallversichert. Selbstverständlich stehen auch Schü-
lerinnenund Schüler, die als Schülerlotsen eingesetztwerden, unter Versiche-
rungsschutz.

Bei Schulfesten ist dieMithilfe bei Organisation undDurchführunggrundsätzlich
versichert. Hier ist die Schule Veranstalter des Festes, die einzelnen Elternwerden
i.d.R. „wie Beschäftigte“ für die Schule tätig. Gleiches gilt für dieMithilfe bei Reno-
vierungs- und Sanierungsarbeiten anGebäuden, Klassenzimmern etc. Hier ist die
Schule „Bauherr“ derMaßnahme. Auch dieMithilfe der Schülerinnenund Schüler
ist versichert, wenn es sich umeine Schulveranstaltunghandelt – etwaVerschöne-
rungsmaßnahmen imRahmen einer Projektwoche.

In demVerein „Seniorpartner in School – Brücke zwischen Alt und Jung“ unter-
stützen ehrenamtlicheMediatoren die schulischeArbeit und leisten einen Beitrag
zur gewaltfreien Konfliktlösung an Schulen. In Berlin erfolgt dies z.B. imAuftrag
odermit Zustimmungder Stadt und ist deshalb versichert bei der Unfallkasse
Berlin.

Mitglieder des gemeinnützigenVereins „MENTOR – die Leselernhelfer HAMBURG
e. V.“ fördern die Lese-, Sprach- und Schreibkompetenz vonKindern vor allemder
Grund- undHauptschulen. Es besteht Unfallversicherungsschutz über dieUnfall-
kasseNord, da diese in ihrer SatzungdenUnfallversicherungsschutz auf ehren-
amtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte ausgedehnt hat, soweit diese
nicht bereits gesetzlich versichert sind oder sich nicht freiwillig versichern kön-
nen.
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Se lbsth i l fegruppen

ImBereich der Selbsthilfegruppen sind ausschließlich die ehrenamtlich tätigen
Personen versichert, die sich über das eigene Betroffensein hinaus für Andere
engagieren. Das ist z.B. der Fall bei der Leiterin der Gruppe „Selbsthilfe für Frauen
nachKrebs e. V.“, da sie besondere Aufgabenübernommenhat. Sie ist damit als
ehrenamtlich in derWohlfahrtspflege Tätige unfallversichert.

Seniorengruppen

Immermehr ältereMenschen schließen sich in Seniorengruppen zusammen, um
ihre Freizeit gemeinsamzugestalten. Versicherungsschutz besteht in diesen Fäl-
len generell nicht.

Ist der Zweck der Seniorengruppe allerdings auf gesundheitliche oder soziale
Hilfe für Andere ausgerichtet, werden die Seniorinnenund Senioren auf demGe-
biet des Gesundheitswesens oder derWohlfahrtspflege tätig; sie sind dann versi-
chert.

Spie lp lat zpatenschaf ten

Die Kommuneüberträgt Einzelpersonen oder Vereinen die Patenschaft über
Spielplätze. ImAuftrag der Stadt sorgen die Paten für Sauberkeit, Pflege und In-
standhaltung der Spielflächen. Tätigkeiten imRahmendieser Patenschaften ste-
hen unter Versicherungsschutz.

Vere instät igke i ten

Tätigkeiten in Vereinen sind in der Regel nicht versichert. Die von denMitglie-
dern für denVerein erbrachten Arbeitsleistungen sind grundsätzlich nicht in den
Schutz der gesetzlichenUnfallversicherung einbezogen, da sie aufmitglied-
schaftlicher Verpflichtung zumVerein beruhen. Geht die Arbeitsleistung aller-
dingsweit über das hinaus, was dasMitglied zu geben verpflichtet ist, kannVersi-
cherungsschutz bei beschäftigungsähnlichen Tätigkeiten bestehen. Die üblichen
Vereinstätigkeiten derMitglieder sind nur dann versichert, wenn diese Tätigkei-
ten imAuftrag odermit Zustimmung einer Kommune oder Kirche erfolgen. Un-
versichert bleiben stets allgemeine Vereinstätigkeiten, beispielsweiseMitglieder-
versammlungen.
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Teil F: Häufig gestellte Fragen

Nachfolgendwerden typische u.a. beimBürgertelefon sowie bei denUnfallversi-
cherungsträgern aufgelaufene Fragen beantwortet.Weitere Informationen erhal-
ten Sie von den zuständigenUnfallversicherungsträgern oder über eine derHot-
lines (sieheAnhang).

P f l icht vers icherung

Ein Förderverein wird von der Gemeinde mit der Renovierung eines kommuna-
len Museums beauftragt. Zur Erfüllung der Aufgabe leisten auch interessierte
Bürger, die nicht Vereinsmitglieder sind, ehrenamtliche Tätigkeiten. Sind diese
auch versichert?

Alle Personen, die ehrenamtlich für den beauftragtenVerein tätigwerden, sind
versichert, wenndies der Erfüllung der demVerein übertragenenAufgabe (hier:
RenovierungdesMuseums) dient. Auf eineVereinsmitgliedschaft kommt es nicht
an.

Was ist ein Auftrag?

„ImAuftrag“werden die Engagierten tätig, wenn es sich bei demVorhabenum
ein eigenes Projekt der Kommunehandelt. Hier tritt die Kommune an eine Perso-
nengruppe heran und initiiert deren Tätigkeit. Durch denAuftrag verpflichtet
sich die privatrechtlicheOrganisation zur unentgeltlichenÜbernahme einer von
der KommuneübertragenenAufgabe. Die Beauftragungmuss gegenüber der pri-
vatrechtlichenOrganisation erteilt werden, eine bloße verwaltungsinterne Ent-
scheidunggenügt nicht. Der Auftrag ist nicht an eine Formgebundenund kann
mündlich oder schriftlich erfolgen. Ermuss aber inhaltlich konkret sein, d.h. sich
auf eine bestimmte Tätigkeit beziehen. Gleiches gilt für Aufträge öffentlich-recht-
licher Religionsgemeinschaften.

Was ist eine Zustimmung?

Im Fall der Zustimmunghandelt es sich umein Projekt der Engagierten. Hier
macht sich die KommunebestehendeAktivitäten einer Personengruppe zu eigen.
Die Zustimmungmuss gegenüber der privatrechtlichenOrganisation ausdrück-
lich und auf den Einzelfall bezogen erteilt werden. Die vorherige Zustimmung
(Einwilligung)muss ausdrücklich erfolgen, eine nur stillschweigende Einwilli-
gung, z. B. durch die Gewährung von Zuschüssen, genügt nicht. Damit reicht die
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alleinige finanzielle Förderungdes Projektes nicht aus. Die nachträgliche Zustim-
mung (Genehmigung)muss schriftlich erfolgen. Gleiches gilt für die Zustimmung
imBereich öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften.

Wer kann beauftragt werden?

DieKommunen können Einzelpersonenunmittelbarmit bestimmtenAufgaben
(Ehrenämtern) betrauen. Daneben können sie aber auchprivatrechtlicheOrgani-
sationenbeauftragen oder deren Tätigkeiten zustimmen.Die einzelnenVersicher-
ten, die für die privatrechtlicheOrganisation tätigwerden,müssen vonder Beauf-
tragungoder der Zustimmungserklärung keineKenntnis haben. Die Rechtsform
der beauftragtenprivatrechtlichenOrganisation, innerhalb derer dieVersicherten
tätigwerden, ist unerheblich. In Betracht kommen sowohl rechtsfähige als auch
nicht rechtsfähigeVereine.

Für unser Vereinssportfest hat der Bürgermeister die Schirmherrschaft über-
nommen. Liegt damit eine Zustimmung der Kommune vor?

Nein. Die Kommunemuss konkret eine Erklärung zumVereinssportfest abgeben.
Die Zustimmung zumVorhabendarf sich also nicht nur aus denUmständen erge-
ben (z.B. finanzielle Beteiligungder Kommune, Schirmherrschaft durch den Bür-
germeister).

Reicht die finanzielle Förderung einer Selbsthilfegruppe, eines Vereins bzw.
Verbandes durch die Kommune für das Vorliegen eines Auftrags aus?

Grundsätzlich reicht allein eine finanzielle Förderungdurch die Kommune zur Be-
gründungdes Versicherungsschutzes nicht aus. Die Gewährung eines Zuschusses
an einenVerein kanndie Auftragserteilungnicht ersetzen. Dies gilt erst recht,
wenn eine ausdrückliche Einwilligung oder schriftlicheGenehmigunggefordert
ist.
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Besteht für ein Mitglied, das ehrenamtlich im Kuratorium einer gemein-
nützigen Stiftung tätig ist, eine Versicherung kraft Gesetzes?

Kuratoriumsmitglieder öffentlich-rechtlicher Stiftungen sind kraft Gesetzes
pflichtversichert. Bei privatrechtlichen Stiftungen sind die Kuratoriumsmitglieder
versichert, wenndie Stiftungwohlfahrtspflegerische Zwecke verfolgt; in denübri-
gen Fällen besteht dieMöglichkeit, eine freiwillige Versicherung abzuschließen.

Welche Tätigkeiten der Vereinsmitglieder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 10a SGB VII
versichert?

Versichert sind alle Verrichtungender Vereinsmitglieder, diemit derWahrneh-
mungder konkret übertragenenAufgabe verbunden sind. Dazu zählen auch die
unmittelbareVor- undNachbereitung sowie die notwendigenWege. Dabei sind
nicht nur die Vereinsmitglieder versichert, sondern auch z.B.mithelfende Perso-
nen, sofern sie in Erfüllung des Auftrages handeln. Allgemeine Tätigkeiten für den
Verein dienennicht der Erfüllung des konkretenAuftrages und sind daher nicht
versichert.

Ich bin Mitglied eines Posaunenchores in der katholischen Kirchengemeinde
meines Wohnorts. Der Versicherungsschutz im Ehrenamt wurde erweitert.
Welche Tätigkeiten sind davon erfasst?

Bislang standennur solche Tätigkeiten unter Versicherungsschutz, die auf die Er-
füllung der aus rituellenGründen für die Glaubensausübung erforderlichenAuf-
gabenund Pflichten gerichtetwaren,wie z.B. dieMitwirkungdes Posaunenchors
amGottesdienst. Seit Beginn des Jahres 2005 sind nunmehr alle religionsgemein-
schaftlichen Tätigkeiten geschützt, die erkennbarmit Einverständnis der Kirche
(z.B. aufgrund eines konkretenAuftrags des Pfarrers) ausgeübtwerden. Hierzu
können z.B. Auftritte des Chores beiweltlichenVeranstaltungen oder Geburts-
tagen zählen.

Zählen kirchliche Verbände automatisch zu einer öffentlich-rechtlichen
Religionsgemeinschaft und sind die ehrenamtlich Tätigen damit durch
die Kirche pflichtversichert?

Pflichtversichert sind nur die ehrenamtlich Tätigen, die für öffentlich-rechtliche
Religionsgemeinschaften undderen Einrichtungen tätigwerden. Zu diesen Ein-
richtungengehören auch privatrechtliche Zusammenschlüsse, die durch perso-
nelle, institutionelle oder finanzielle Verflechtungenmit der öffentlich-rechtli-
chenReligionsgemeinschaft verbunden sind. Dazu ist u.a. das Selbstverständnis
der Religionsgemeinschaft undder Einrichtung zu berücksichtigen. Bittewenden
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Sie sich zur konkretenKlärung andie Verwaltungs-Berufsgenossenschaft oder an
Ihre Kirchengemeinde.

Ich bin ehrenamtlich tätig in einer Weltanschauungsgemeinschaft. Falle ich
damit unter den Schutz der Pflichtversicherung?

Weltanschauungsgemeinschaften sind öffentlich-rechtlichenReligionsgemein-
schaften gleichgestellt, wenn sie als öffentlich-rechtlich anerkanntworden sind.
In diesen Fällen sind die dort ehrenamtlich Tätigen ebenfalls unfallversichert.

Sind die Helfer im Rahmen eines Straßenfestes für einen guten Zweck abge-
sichert?

Grundsätzlich sind dieHelferinnenundHelfer – egal obMitglieder oderNichtmit-
glieder eines Vereins – bei einemStraßenfest nicht versichert. Dies gilt auch,wenn
das Fest für einen guten Zweck veranstaltetwird.

Unser Verein wird künftig durch einen „Ein-Euro-Jobber“ unterstützt. Die
Tätigkeit ist auf sechs Monate befristet. Kann diese Person im Rahmen der
Ehrenamtsversicherung unfallversichert werden?

Nein. Nach demZweiten Buch SozialgesetzbuchmüssenArbeitsgelegenheiten
mitMehraufwandsentschädigung (sog. Ein-Euro-Jobs) zwar gemeinnützig sein.
Diese Gemeinnützigkeit ist allerdings nichtmit demBegriff des Ehrenamts iden-
tisch, so dass auch kein entsprechender Versicherungsschutz entstehen kann. Das
ist aber auchnicht notwendig, da fürMenschen, die diesenArbeitsgelegenheiten
nachgehen,wie für Arbeitnehmer gesetzlicher Unfallversicherungsschutz über
die Einsatzstelle besteht, hier also über denVerein.

Ist auch die An- bzw. Abfahrt zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit
versichert?

Der direkteHin- undRückweg zwischen derWohnungunddemOrt der Tätigkeit
ist versichert. Das gilt ebenso bei der freiwilligenVersicherung.
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F re iwi l l ige Vers icherung

Wer kann sich freiwillig auf Antrag versichern?

Alle gewählten Ehrenamtsträger in gemeinnützigenOrganisationen können sich
freiwillig versichern. Die Gemeinnützigkeit im Sinne des Gesetzes orientiert sich
imwesentlichen ander Begrifflichkeit des Steuerrechts, nach der private Aktivitä-
ten zur selbstlosen Förderungder Allgemeinheit steuerlich begünstigtwerden.
Ferner können sich alle Personen freiwillig versichern, die sich inGremienund
Kommissionen für Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften und sonstigen
Arbeitnehmervereinigungen ehrenamtlich engagieren. Seit November 2008 kön-
nen sich sowohl „beauftragte“ Ehrenamtsträger als auch Personen freiwillig ver-
sichern, die sich ehrenamtlich in politischen Parteien engagieren.

Was ist der Unterschied zwischen einem „gewählten“ und einem „beauftrag-
ten“ Ehrenamtsträger ?

Gewählte Ehrenamtsträger übernehmen in einer gemeinnützigenOrganisation
ein offiziellesWahlamt, das in der Satzung vorgesehen seinmuss. Bei beauftrag-
ten Ehrenamtsträgern handelt es sich dagegenumPersonen, die imAuftrag oder
mit Einwilligungdes Vorstands in derOrganisation herausgehobeneAufgaben
wahrnehmen, die nicht in der Satzung verankert seinmüssen. Dies sind z.B. leiten-
de, planende oder organisierende Tätigkeiten, die über einen längeren Zeitraum
oder imRahmen eines definierten Projekts ausgeübtwerden.

Muss ich mich in der Wohlfahrtspflege als gewählter oder beauftragter Ehren-
amtsträger freiwillig versichern?

Nein. Für ehrenamtlich Tätige in derWohlfahrtspflege hat die Pflichtversicherung
nach § 2Abs. 1 Nr. 9 SGBVII Vorrang vor der freiwilligenVersicherungnach § 6
Abs. 1 Nr. 3 SGBVII.

Wie verhält es sich mit dem Versicherungsschutz, wenn bereits eine freiwillige
Unternehmerversicherung besteht und ich ein Ehrenamt ausübe?
DerVersicherungsschutz der freiwilligenUnternehmerversicherung (§ 6Abs. 1
Nr. 1 SGBVII) greift grundsätzlich nicht für die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit;
in dieser freiwilligenVersicherung ist nur die berufliche Tätigkeit als Unterneh-
mer versichert.
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Ich bin in zwei Vereinen ehrenamtlich tätig. Reicht es aus, wenn ich eine
Unfallversicherung abschließe?

Nein. Der Versicherungsschutz der gesetzlichenUnfallversicherung ist vorrangig
nicht personenbezogen geregelt, sondern bezieht sich auf einzelne ausgeübte Tä-
tigkeiten. Eine Person kann also in verschiedenen Funktionennachunterschied-
lichenKriterien versichert sein. Eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirche führt
beispielsweise zur Pflichtversicherung,wohingegen sich ein gewählter oder
beauftragter Ehrenamtsträger in einemgemeinnützigenVerein freiwillig ver-
sichern kann, sofern die Tätigkeit nicht schonpflichtversichert ist. Für jede der
ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenenOrganisationen ist eine gesonderte
freiwillige Versicherung erforderlich.

Können auch die Stellvertreter der gewählten Vorstände versichert werden?

Auch Stellvertreterinnenund Stellvertreter haben dieMöglichkeit der freiwilligen
Versicherung.

Wann wird eine Organisation als gemeinnützig angesehen, so dass sich die
gewählten oder beauftragten Ehrenamtsträger freiwillig versichern können?

Die Beurteilung der Gemeinnützigkeit richtet sich in der Regel nach demSteuer-
recht (§ 52Abgabenordnung) undwird vomFinanzamt bescheinigt. Danach ver-
folgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, „wenn ihre Tätigkeit darauf ge-
richtet ist, die Allgemeinheit aufmateriellem, geistigemoder sittlichemGebiet
selbstlos zu fördern“. Hierzu zählen insbesondere:

die Förderung vonWissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und
Kultur, der Religion, des Umwelt-, Landschafts- undDenkmalschutzes, des Heimat-
gedankens,

die Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichenGesundheits-
wesens, desWohlfahrtswesens und des Sports,

die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditio-
nellen Brauchtums einschließlich des Karnevals.
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Gilt die Versicherung auch für Ehrenamtsträger in nicht eingetragenen
Vereinen oder in nicht als gemeinnützig anerkannten Vereinen?

Ausschlaggebend für die Versicherungsberechtigung ist nicht die Rechtsform,
sondern die Gemeinnützigkeit der Organisation, die in der Regel die Finanzämter
bescheinigen. Der Gesetzgeber spricht daher ausdrücklich von „gemeinnützigen“
Organisationen, deren gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger sich gesetz-
lich unfallversichern können.

Ich bin Vorstandsmitglied in einem Kleingartenverein. Kann ich eine freiwillige
Unfallversicherung abschließen?

Ja. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGBVII können gewählte oder beauftragte Ehrenamts-
trägerwie z.B. Vorstandsmitglieder einer gemeinnützigenOrganisation eine
freiwillige Versicherung abschließen. Zu den gemeinnützigenOrganisationen
im Sinne des Gesetzes zählen auch Kleingartenvereine; deren Gemeinnützigkeit
muss allerdings im Sinne von § 2 des Bundeskleingartengesetzes von der zustän-
digen Landesbehörde anerkanntworden sein.

Ich bin bei einer politischen Partei ehrenamtlich als Kassenwart tätig.
Kann ich eine freiwillige Versicherung abschließen?

Bisherwar dies nichtmöglich, da politische Parteien nicht zu den „gemeinnützi-
gen“Organisationen im Sinne des § 6Abs. 1 Nr. 3 SGBVII zählen. Seit November
2008 können sich nunmehr auch Personen freiwillig versichern, die ehrenamtlich
für Parteien im Sinne des Parteiengesetzes tätig sind oder anAusbildungsveran-
staltungen für diese Tätigkeit teilnehmen (§ 6Abs. 1 Nr. 5 SGBVII).

Können sich alle Mitglieder eines gemeinnützigen Vereins freiwillig
versichern?

DasGesetz sieht dieMöglichkeit der freiwilligenUnfallversicherungnur für ge-
wählte oder beauftragte Ehrenamtsträger vor. Die übrigenVereinsmitglieder
können sich nicht freiwillig versichern.
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Le i s tungen

Als Rentnerin bzw. Hausfrau bin ich ehrenamtlich als Vereinsvorsitzende in
einem Angelverein tätig. Lohnt sich eine Unfallversicherung für meine ehren-
amtliche Tätigkeit, wenn ich gar kein Erwerbseinkommen habe?

DerVersicherungsschutz besteht unabhängig vomLebensalter, Gesundheitszu-
standund Erwerbsstatus der jeweils versicherten Person, also auch für Rentnerin-
nenundRentner bzw.Hausfrauen.Wer eine versicherte Tätigkeit tatsächlich aus-
übt, ist versichert, und jeder Versicherte erhält die Leistungen zurmedizinischen,
beruflichenund sozialen Rehabilitation, die er benötigt.

Haben auch Rentner und Hausfrauen Anspruch auf eine Verletztengeldzahlung?

DasVerletztengeld hat die Funktion einer Entgeltersatzleistung bei unfallbeding-
temLohn- oder Einkommensausfall. Da in der Regel bei ausschließlichemBezug
vongesetzlichen oder privaten Rentenleistungen bzw. bei einerHausfrau dieser
Einkommensausfall nicht eintritt, fehlt in diesen Fällen die Grundlage zur Verletz-
tengeldzahlung.Wer jedochneben einer Rentenleistungnoch Einkünfte aus
einer selbständigen Tätigkeit oder einer geringfügigen Beschäftigunghat, erhält
bei unfallbedingtemWegfall dieser Einkünfte entsprechendVerletztengeld.

Wonach berechnet sich die Höhe einer Verletztenrente, wenn z.B. bei Rent-
nern, Schülern oder Hausfrauen kein Erwerbseinkommen zugrunde gelegt
werden kann?

Wenn zur BerechnungderHöhe einer Verletztenrente kein tatsächlich erzieltes
Erwerbseinkommen zugrunde gelegtwerden kann,wird der Rentenberechnung
immermindestens ein Einkommen inHöhe desMindest-Jahresarbeitsverdienstes
als fiktives Einkommen zugrunde gelegt (im Jahr 2009 bei einemVolljährigen
18.144,- Euro alte Länder bzw. 15.372,- Euro neue Länder). Das bedeutet, dass z.B.
ein Rentenbezieher, obwohl er im Jahr vor demVersicherungsfall keine oder ge-
ringe Erwerbseinkünfte hatte, im Falle einer dauerhaftenMinderungder Erwerbs-
fähigkeit infolge eines Versicherungsfalls von 20 Prozent einemonatlicheVerletz-
tenrente von 201,60 Euro (alte Länder) bzw. 170,80 Euro (neue Länder) erhalten
würde.
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Übernimmt die Unfallkasse auch die Kosten für die Reparatur meines privaten
PKW, mit dem ich als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr auf demWeg zu
einem Einsatz war?

Schäden an Ihremprivaten PKWwerden Ihnen alsMitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr nur ersetzt, wennder PKWgenutztwurde, umnach einer Alarmierung
schnellstmöglich zur Feuerwache oder direkt zurUnglücksstelle zu fahren (Ein-
satzweg). Der Ersatz des PKW-Schadens durchdieUnfallkasse ist dagegen ausge-
schlossen,wenndieser ohne vorherigeAlarmierung auf demWeg zur Feuerwache
oder zu einer Ausbildungsveranstaltung eingetreten ist (allgemeinerWegeunfall).
Einenweitergehenden Schadensersatzanspruch können aber die Feuerwehr- und
Brandschutzgesetze der Länder gewähren.

Ich habe bereits eine private Unfallversicherung. Muss ich mich zunächst an
diese halten?

Die gesetzlicheUnfallversicherung tritt bei einemVersicherungsfall unabhängig
vomBestehen anderer Ansprüche ein. Sie tritt nicht nachrangig ein.

Welchen Vorteil hat die gesetzliche Unfallversicherung im Vergleich zur
Krankenkasse und privaten Unfallversicherung?

Der gesetzlicheUnfallversicherungsschutz ist umfassender als der Versicherungs-
schutz in der Krankenversicherung, der gesetzlichenRentenversicherung oder
auch in der privatenUnfallversicherung. DieUnfallversicherungsträger erbringen
LeistungenderHeilbehandlung, der Rehabilitation undggfls. Rentenleistungen.

In derUnfallversicherung entfällt die in der Krankenversicherung bestehende
Eigenbeteiligungder Versicherten in FormvonZuzahlungen. In Teilbereichen
sind zudemdie Leistungen, die die Unfallversicherung erbringt, vorteilhafter für
die Versicherten.

Die gesetzliche Rentenversicherung bietet allein Rentenleistungen, für die ent-
sprechendeAnwartschaften vorliegenmüssen. Die Anwartschaftszeitenwerden
durchVersicherungszeiten (in der Regel Beschäftigungszeiten) begründet. In der
gesetzlichenUnfallversicherungwird eine Rente imVersicherungsfall unabhän-
gig vonAnwartschaftszeiten geleistet.

Leistungen einer privatenUnfallversicherung erstrecken sich dagegen in aller
Regel allein auf Geldleistungen. Auch sind die Geldleistungenmeist auf einen ein-
maligen Zahlbetrag begrenzt. Die gesetzlicheUnfallversicherung erbringt hinge-
gen ihre Leistungenunbegrenzt, solange die versicherungsmäßigenVorausset-
zungen erfüllt sind.
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Anmeldung

An wen kann ich mich als ehrenamtlich Tätiger zur Klärung des Versicherungs-
schutzes wenden?

Sie können sich an Ihre Trägerorganisationwenden. Das kann Ihr Verein, Ihre
Dachorganisation, Ihre Kirchengemeinde oder Ihre Arbeitgeberorganisation bzw.
Gewerkschaft sein. Selbstverständlich steht Ihnen auch IhrUnfallversicherungs-
träger für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Wie kann ich mich als gewählter oder beauftragter Ehrenamtsträger unfallver-
sichern?

Bei der freiwilligenUnfallversicherung für gewählte oder beauftragte Ehrenamts-
träger ist es das Ziel der betroffenenUnfallversicherungsträger,mit denVerbänden
Rahmenverträge abzuschließen, umdenVereinenund einzelnen Ehrenamtsträ-
gern die Anmeldung zu vereinfachen. Vereine sollten sich an ihreDachorganisa-
tionenwenden, um sich über ihrenUnfallversicherungsschutz zu informieren. Sie
können sich aber auch direkt an IhrenUnfallversicherungsträgerwenden.

Was kostet die Unfallversicherung für bürgerschaftlich Engagierte
im Zuständigkeitsbereich der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
(z.B. Vereine)?

Für freiwillig Versicherte in gemeinnützigenOrganisationen sowie imBereich der
Gewerkschaften undArbeitgeberorganisationen sowie in politischen Parteien be-
trägt der jährlicheBeitragderzeit 2,73 Euro je Ehrenamtsträger (Stand: Januar 2009).

Müssen die Ehrenamtsträger bei der Anmeldung durch den Verein im Einzel-
nen benannt werden?

Die Ehrenamtsträgermüssen nicht einzeln namentlich genanntwerden. Es ge-
nügt die Angabe der Anzahl unddie Bezeichnungder ehrenamtlichen Tätigkei-
ten/Funktionen.

Ich bin in mehreren Gremien und Kommissionen meiner Gewerkschaft ehren-
amtlich tätig; reicht dafür eine freiwillige Versicherung aus oder muss ich
mehrere Anträge stellen?

Generell ist für die Frage nach demAbschluss freiwilliger Versicherungen zuun-
terscheiden, ob es sich bei denOrganisationen, in denender Ehrenamtliche sich
engagiert, ummehrere selbständigeOrganisationenhandelt oder ob diese als Un-

A

B

C

D

E

F

G



Teil F

tergruppierungen einer einzigenOrganisation anzusehen sind. Der Abschluss nur
einer freiwilligenVersicherung ist dann ausreichend,wenndie ehrenamtlich täti-
ge Person inmehrerenGremienundKommissionen innerhalb einer einzigenOr-
ganisation tätig ist. Sofern ein einzelner Ehrenamtsträger z.B. der Dachorganisati-
on allerdings auchnoch ehrenamtliche Funktionen in einemLandesbund oder
einer angehörendenGewerkschaft ausübt, die als selbständigeOrganisationen
anzusehen sind, ist für jede Funktion ein eigener Antrag auf freiwillige Versiche-
rung zu stellen.

Welche Möglichkeiten zur Begründung des freiwilligen Versicherungsschutzes
gibt es für gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger im Sportbereich?

Es gibt dreiMöglichkeiten zur Begründungdes Versicherungsschutzes:

Häufig gibt es öffentlich-rechtliche Rahmenverträge. Diese hat die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft (VBG) zur Vereinfachung des Verfahrensmit bislang zehn
Landessportbünden abgeschlossen. Der aktuelle Stand kann im Internet unter
www.vbg.de unter der Rubrik „Versicherungsschutz im Ehrenamt durch die VBG“
eingesehenwerden. Die Landessportbündemelden die bei den Vereinen abge-
fragten Angaben zu den freiwillig versicherten Ehrenamtsträgern an die VBG.

Bestehen entsprechende öffentlich-rechtliche Rahmenverträge in der betreffen-
den Region nicht, kann der einzelne Sportverein selbst einen Antrag bei der VBG
stellen. Dabei ist die Anzahl der gewählten Ehrenamtsträger, die von der Versiche-
rungsmöglichkeit Gebrauchmachenwollen, zumelden sowie die Funktionen
(Ämter), die diese Personen innehaben. Eine namentlicheNennung der Personen
ist auch hier nicht erforderlich.

Wennweder der Landessportbund noch der einzelne Sportverein eine freiwillige
Versicherung begründet haben, kann sich der gewählte Ehrenamtsträger eines
Sportvereins auch selbst unmittelbar bei der VBG freiwillig versichern.

Gruppenvers icherungen für Unfa l l und
Haf tpf l i cht

Welche Länder haben bislang eine Gruppenversicherung für bürgerschaftlich
Engagierte abgeschlossen ?

Nahezualle Länderhabenbereits für bürgerschaftlich engagierteMenscheneine
privateUnfall- undHaftpflichtversicherungabgeschlossen (sieheTabelle Seite 51).
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Sie greift allerdingsnur, soweit kein andererVersicherungsschutz (gesetzlichoder
privat) besteht.Nähere Informationenkönnen im Internet unterwww.wegweiser-
buergergesellschaft.de abgefragtwerden.

Sind ehrenamtlich Tätige auch haftpflichtversichert, wenn sie Dritten Schäden
zufügen?

Die gesetzlicheUnfallversicherunggleicht Gesundheitsschäden aus, die ehren-
amtlich Tätige selbst erleiden. FürDritten zugefügte Schäden ist die gesetzliche
Unfallversicherungnicht zuständig bzw. nicht leistungspflichtig. Diese Frage
muss daher seitens derOrganisation, fürwelche die ehrenamtliche Tätigkeit er-
folgt,mit der jeweiligenHaftpflichtversicherung abgeklärtwerden.

Müssen Mitarbeiter gemeinnütziger Organisationen im Rahmen ihrer Vereins-
tätigkeit selbst das Haftpflichtrisiko über ihre private Haftpflichtversicherung
tragen?

Ein Schutz der gesetzlichenUnfallversicherunghinsichtlich des genanntenHaft-
pflichtrisikos kommtgrundsätzlich nicht in Betracht. Die gesetzlicheUnfallversi-
cherung schützt die von ihr erfassten Personengruppen bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten. Dabei bezieht sich der Versicherungsumfang in aller Regel
allein auf Körperschäden, die der Versicherte selbst erleidet. Viele gemeinnützige
Vereine habendaher ergänzend eine private Gruppenhaftpflichtversicherung für
ihre Vereinsmitglieder abgeschlossen. Diese ersetzt generell Sachschäden, die
Vereinsmitglieder Dritten imRahmender Vereinstätigkeit zufügen.
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Teil G: Schutz bei sonstigembürgerschaftlichem
Engagement

Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Engagierte setzt regelmäßig eine eh-
renamtliche, jedenfalls eine unentgeltliche Tätigkeit voraus.Währenddas Ehren-
amt selbst eine formal geregelte Funktion beschreibt, kanndie unentgeltliche
Tätigkeit z. B. auch als praktischeMitarbeit aus ideellenGründengeleistetwerden,
ohne dass hierfür ein formales Amt übertragenwurde. Sofern der Engagierte nur
eine steuerfreie Aufwandsentschädigung erhält, beeinträchtigt dies die Unent-
geltlichkeit der Tätigkeit nicht.

Daneben gibt es auch bürgerschaftliches Engagement, das nicht unentgeltlich
erbrachtwird. So soll der so genannteÜbungsleiterfreibetrag nach § 3Nr. 26 Ein-
kommensteuergesetz – anders als die allgemeine steuerfreie Aufwandsentschädi-
gung – auch einen finanziellenAnreiz für bürgerschaftliches Engagement setzen:
Der Staat stellt Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten unter bestimmten
Voraussetzungen steuerfrei, wenndie so Engagierten als nebenberuflicheÜbungs-
leiterinnenundÜbungsleiter, AusbilderinnenundAusbilder, Erzieherinnenund
Erzieher, BetreuerinnenundBetreuer oder vergleichbar Tätige demGemeinwohl
dienen. Vielfach sind diese Personen ebenfalls gesetzlich unfallversichert. Ent-
scheidend sind dieUmstände imEinzelfall. So sindÜbungsleiter im Sport bei der
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft über ihre Vereine versichert, wenn ihre Ein-
künfte den Freibetrag nicht überschreiten.

Auch Engagierte in Freiwilligendienstenwie z.B. demFreiwilligen Sozialen Jahr
oder FreiwilligenÖkologischen Jahr sowie den Freiwilligendiensten aller Genera-
tionenüben eine besondere Formdes bürgerschaftlichen Engagements aus. Sie
sind ebenfalls gesetzlich unfallversichert. Gleiches gilt voraussichtlich künftig
auch für Teilnehmerinnenund Teilnehmer des entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienstes „weltwärts“. Der Versicherungsschutz ist für die Freiwilligen kosten-
frei.

Nicht versichert sind dagegen alleHilfeleistungen, die aus familiären Bindungen
resultieren, oder reineGefälligkeitshandlungen, die imRahmenüblicherNach-
barschaftshilfe oder Freundschaftsdienste erbrachtwerden. So zählen freiwillige
und auf gegenseitigeHilfe undUnterstützung ausgerichtete Tätigkeiten zumun-
versicherten privaten Bereich. Deshalb sind bürgerschaftlich Engagierteweder in
so genannten Tauschringen oder Tauschbörsen noch in generationsübergreifen-
denWohnprojekten unfallversichert.
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Sind somit viele Formendes „Dienstes an der Allgemeinheit“ versichert, so bleiben
doch Bereiche, in denendieser Schutz durch die gesetzlicheUnfallversicherung
nicht besteht. Dann kommtprivater Unfallversicherungsschutz in Betracht.

Was können Betrof fene tun , wenn s ie fest -
s te l len , dass ihre Tät igke i t n icht zum
geset z l ich geschützten Bere ich gehör t?

Private Gruppenversicherungen der Vereine

Die Betroffenen sollten sich zunächst bei ihrenVereinen erkundigen, ob diese
einen privatenUnfallversicherungsschutz für die bei ihnen Engagierten bieten.
Viele OrganisationenhabenGruppenversicherungen bei privatenVersicherun-
gen für ihre Engagierten abgeschlossen. Einige bieten diesenVersicherungs-
schutz für Personen, die besonders gefährdendeAufgabenübernehmen, etwa
imBereichUmweltschutz.

Privater Unfallversicherungsschutz des Einzelnen

Unbeschadet dessen bleibt zu fragen, ob die Engagierten selbst eine privateUn-
fallversicherung besitzen. In aller Regel steht diese auch fürUnfälle ein, die im
Zusammenhangmit der Ehrenamtstätigkeit auftreten. Hierzu gibt die Versiche-
rungspolice Aufschluss; auch einAnruf bei der Versicherungsgesellschaft selbst
kannweiterhelfen.

Private Gruppenversicherungen der Bundesländer

In verschiedenen Bundesländern sind Sammelversicherungen für die im Landes-
bereich bürgerschaftlich Engagierten abgeschlossenworden. Damit sind alle,
die sich innerhalb der Landesgrenzen (und in bestimmten Fällen sogar darüber
hinaus) bürgerschaftlich einbringen, bei ihrer Tätigkeit über die Sammelversiche-
rungdes Landes automatisch unfall- undhaftpflichtversichert, ohne dass sie selbst
dies anmelden oder etwa selbst Beiträge dafür zahlenmüssten. Dieser Versiche-
rungsschutz ist jedoch strengnachrangig: Leistungenwerdennur erbracht, so-
weit keine andere Stelle zuständig ist und kein privater Unfallversicherungsschutz
besteht. NähereHinweise finden sich unter dem Internet-Link:www.wegweiser-
buergergesellschaft.de.
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H inweis: Einige Landesunfallkassen haben inzwischen in ihrer Satzung
denUnfallversicherungsschutz auf ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich

Engagierte ausgedehnt, soweit diese nicht bereits gesetzlich versichert sind

oder sich nicht freiwillig versichern können (siehe Tabelle Seite 51).

Privater Haftpflichtversicherungsschutz

Die gesetzliche oder eine privateUnfallversicherung schützt nur den Engagierten
selbst. Auch bei Ausübung eines Ehrenamteswird jedoch grundsätzlich für solche
Schäden gehaftet, dieman anderen Personen etwa durchUnachtsamkeit zufügt.
Vielfach besteht insoweit Schutz durch privateHaftpflichtversicherungs-Sammel-
verträge. Informationen finden sich ebenfalls unter dem Internet-Link:
www.wegweiser-buergergesellschaft.de
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Länderaktivitäten

Länderakt iv i täten zum Vers icherungsschutz
von ehrenamtl ich Engagier ten

Pflicht- Gruppen- Gruppen-
versicherung versicherung versicherung
kraft Satzung Unfall, privat Haftpflicht, privat

Baden-Württemberg X X

Bayern X X

Berlin X X

Brandenburg X X

Bremen X X X

Hamburg X* X

Hessen X X

Mecklenburg-
Vorpommern X X

Niedersachsen X** X X

Nordrhein-Westfalen X X X

Rheinland-Pfalz X X

Saarland X X

Sachsen X X

Sachsen-Anhalt X X

Schleswig-Holstein X* X

Thüringen X X

* UnfallkasseNord (Hamburg und Schleswig-Holstein)

** Braunschweigischer Gemeindeunfallversicherungsverband, LandesunfallkasseNiedersachsen

Stand: Januar 2009



Checkliste

Checkliste:

Bei Aufnahme eines Ehrenamtes

Bin ich bei Ausübungmeines Ehrenamtes versichert?

Besteht

gesetzlicher Unfallversicherungsschutz?

eine private Unfallversicherung durch den Verein?

privater Einzel-Unfallversicherungsschutz?

privater Unfallversicherungsschutz durchmein Bundesland?

Nach Eintr i t t e ines Vers icherungsfa l les

Ist der Versicherungsfall demUnfallversicherungsträger gemeldetworden?



Adressen

Adressen

Gemeinsame Infoline der gesetzlichen Unfallversicherungsträger:
BG-Infoline

Tel.: 01805 – 18 80 88 (14 Cent/Minute)
E-Mail: bg-infoline@vbg.de

Öffent l icher und Gewerbl icher Bere ich

Spitzenverband:

DeutscheGesetzlicheUnfallversicherung (DGUV)

Spitzenverbandder gewerblichen Berufsgenossenschaften undderUnfallversi-
cherungsträger der öffentlichenHand

Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte
Tel.: (030) 288763800
Fax: (030) 288763808
E-Mail: info@dguv.de
Internet: http://www.dguv.de

Hinweis: Die Adressen der regional gegliedertenUnfallversicherungsträ-
ger der öffentlichenHand sowie der gewerblichen Berufsgenossenschaften

finden Sie auf der Internetseitewww.dguv.de unter der Rubrik „Berufsgenossen-

schaften/Unfallkassen/Landesverbände“. Innerhalb des gewerblichen Bereichs

kommt vorrangig eine Zuständigkeit der folgenden beiden Berufsgenossen-

schaften in Betracht:



Adressen

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW)

Postanschrift: Postfach 76 02 24, 22052Hamburg
Tel.: (01803) 670 671*
Fax: (0 40) 2 02 07 - 14 99
E-Mail: beitraege-versicherungen@bgw-online.de
Internet: www.bgw-online.de
* (Gebühren proMinute aus den deutschen Festnetzen einheitlich 0,09 Euro; abweichende Preise
aus denMobilfunknetzen)

VBG-Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

Postanschrift: 22281Hamburg
Tel.: (0 40) 51 46 - 0
Tel. Ehrenamt: (040) 5146 - 1970
Fax: (0 40) 51 46 - 2416
E-Mail: ehrenamt@vbg.de
Internet: www.vbg.de

Landwir t schaf t

Spitzenverband:

Spitzenverbandder landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-SpV)

Weißensteinstraße 70-72, 34131 Kassel
Tel.: (05 61) 93 59 - 0
Fax: (05 61) 93 59 - 217
E-Mail: info@SpV.LSV.de
Internet: www.lsv.de



wichtigste Gesetzesauszüge

Auszug aus denwichtigsten Regelungendes SGBVII
zumThemaEhrenamt

§ 1 Prävention, Rehabilitation, Entschädigung

Aufgabe derUnfallversicherung ist es, nachMaßgabe der Vorschriften dieses
Buches

1. mit allen geeignetenMitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2. nach Eintritt vonArbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und
die Leistungsfähigkeit der Versichertenmit allen geeignetenMittelnwiederher-
zustellenund sie oder ihreHinterbliebenendurchGeldleistungen zu entschädigen.

§ 2 Versicherung kraft Gesetzes

(1) Kraft Gesetzes sind versichert

1. Beschäftigte,

2. Lernendewährendder beruflichenAus- und Fortbildung in Betriebsstätten,
Lehrwerkstätten, Schulungskursen und ähnlichen Einrichtungen,

(…)

5. Personen, die

(…)

d) ehrenamtlich inUnternehmen tätig sind, die unmittelbar der Sicherung,
Überwachung oder Förderungder Landwirtschaft überwiegenddienen,

e) ehrenamtlich in den Berufsverbändender Landwirtschaft tätig sind,wenn für
das Unternehmen eine landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zuständig ist,

(…)



wichtigste Gesetzesauszüge

8. a) Kinderwährenddes Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Träger für den
Betrieb der Einrichtungender Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches oder einer
Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichenRegelung bedürfen,
sowiewährendder Betreuungdurch geeignete Tagespflegepersonen im Sinne
von § 23 des Achten Buches,

b) Schülerwährenddes Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden Schulen
undwährendder Teilnahme anunmittelbar vor oder nach demUnterricht von
der Schule oder imZusammenwirkenmit ihr durchgeführten Betreuungsmaß-
nahmen,

c) Studierendewährendder Aus- und Fortbildung anHochschulen,

9. Personen, die selbständig oder unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich im
Gesundheitswesen oder in derWohlfahrtspflege tätig sind,

10. Personen, die

a) für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungendes öffentlichenRechts oder
derenVerbände oder Arbeitsgemeinschaften, für die in denNummern 2 und 8
genannten Einrichtungen oder für privatrechtlicheOrganisationen imAuftrag
odermit ausdrücklicher Einwilligung, in besonderen Fällenmit schriftlicher Ge-
nehmigung vonGebietskörperschaften ehrenamtlich tätig sind oder anAusbil-
dungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen,

b) für öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften undderen Einrichtungen
oder für privatrechtlicheOrganisationen imAuftrag odermit ausdrücklicher Ein-
willigung, in besonderen Fällenmit schriftlicher Genehmigung von öffentlich-
rechtlichenReligionsgemeinschaften ehrenamtlich tätig sind oder anAusbil-
dungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen,

(…)

12. Personen, die inUnternehmen zurHilfe bei Unglücksfällen oder imZivilschutz
unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder anAusbildungsveran-
staltungendieser Unternehmen teilnehmen,

(…)

(1a) Versichert sind auch Personen, die nach Erfüllung der Schulpflicht auf der
Grundlage einer schriftlichenVereinbarung imDienst eines geeigneten Trägers
imUmfang vondurchschnittlichmindestens achtWochenstundenund für die
Dauer vonmindestens sechsMonaten als Freiwillige einen Freiwilligendienst aller
Generationenunentgeltlich leisten. Als Träger des Freiwilligendienstes aller Gene-



wichtigste Gesetzesauszüge

rationen geeignet sind inländische juristische Personen des öffentlichenRechts
oder unter § 5Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes fallende Einrichtungen
zur Förderunggemeinnütziger,mildtätiger oder kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54
der Abgabenordnung), wenn sie dieHaftpflichtversicherungund eine kontinuier-
liche Begleitung der Freiwilligen undderen Fort- undWeiterbildung imUmfang
vonmindestens durchschnittlich 60 Stunden je Jahr sicherstellen. Die Träger haben
fortlaufendeAufzeichnungen zu führen über die bei ihnennach Satz 1 tätigen Per-
sonen, die Art unddenUmfangder Tätigkeiten unddie Einsatzorte. Die Aufzeich-
nungen sindmindestens fünf Jahre lang aufzubewahren.

(2) Ferner sind Personen versichert, diewie nachAbsatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig
werden.

(…)

(3) Absatz 1 Nr. 1 gilt auch für

1. …

2. Personen, die

a) …

b) einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der
Richtlinie des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297) leisten.

(Das Gesetzgebungsverfahrenwird voraussichtlich im Sommer 2009 abgeschlos-
sen sein; diese Regelung soll dann rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft treten.)

(…)

§ 3 Versicherung kraft Satzung

(1) Die Satzung kannbestimmen, daß undunterwelchenVoraussetzungen sich die
Versicherung erstreckt auf

(…)

4. ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte.

(…)
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§ 6 Freiwillige Versicherung

(1) Auf schriftlichenAntrag können sich versichern

(…)

3. gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger in gemeinnützigenOrganisa-
tionen,

4. Personen, die inVerbandsgremienundKommissionen für Arbeitgeberorgani-
sationenundGewerkschaften sowie anderen selbständigenArbeitnehmerverei-
nigungenmit sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung (sonstige Arbeitnehmer-
vereinigungen) ehrenamtlich tätig sind oder anAusbildungsveranstaltungen für
diese Tätigkeit teilnehmen.

5. Personen, die ehrenamtlich für Parteien im Sinne des Parteiengesetzes tätig
sind oder anAusbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen.

(2) Die Versicherung beginntmit demTag, der demEingangdes Antrags folgt. Die
Versicherung erlischt, wennder Beitrag oder Beitragsvorschuß binnen zweiMona-
ten nach Fälligkeit nicht gezahltworden ist. EineNeuanmeldungbleibt so lange
unwirksam, bis der rückständige Beitrag oder Beitragsvorschuß entrichtetworden
ist.

§ 13 Sachschäden bei Hilfeleistungen

Dennach § 2Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe a, Nr. 12 undNr. 13 Buchstabe a und cVersicher-
ten sind auf Antrag Schäden, die infolge einer der dort genannten Tätigkeiten an
in ihremBesitz befindlichen Sachen entstanden sind, sowie die Aufwendungen zu
ersetzen, die sie denUmständennach für erforderlich halten durften. Versicher-
ten nach § 2Abs. 1 Nr. 12 steht ein Ersatz von Sachschädennur dann zu,wennder
Einsatz der infolge der versicherten Tätigkeit beschädigten Sache im Interesse des
Hilfsunternehmens erfolgte, für das die Tätigkeit erbrachtwurde. Die Sätze 1 und 2
finden keineAnwendungbei Teilnahme anAusbildungsveranstaltungennach § 2
Abs. 1 Nr. 12 sowie bei Versicherungsfällen nach § 8Abs. 2. § 116 des Zehnten Bu-
ches gilt entsprechend.



Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Altenhilfe

Amphibienschutzaktion

Anmeldung

Antrag

Arbeitnehmer-/Arbeitgeberorganisation

Arbeitsunfall

Aufsichtsperson (Schule)

Auftrag

Aufwandsentschädigung

Ausbildungsveranstaltung

Baumaßnahme

Beiträge

Berufskrankheit

Berufsverband

Beschäftigte

Besuchsdienst

Betreuer

Bildungswesen

Brauchtumsveranstaltung

Bürgerbus

Checkliste

Chor

A

B

C



Stichwortverzeichnis

Ehrenamt, Begriff

Ehrenamtsträger, gewählt/beauftragt

„Ein-Euro-Job“

Einrichtung

Einwilligung

Elternbeirat

Elternverein

Elternvertreter

Engagement, bürgerschaftlich

Erwerbseinkommen

Finanzierung

Förderverein

Freiwillige Feuerwehr

Freiwilligendienst aller Generationen/„weltwärts“

Freiwilligenagentur

Freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr

Gefälligkeitshandlung

Geldsammlung

Gemeinnützigkeit

Genehmigung

Gesundheitsschaden

Gewerkschaft

Gruppenversicherung

Haftpflicht

Hausfrau

Heilbehandlung

Heimbeirat

Hilfeleistungsunternehmen: siehe Rettungsunternehmen

E

F

G

H



Stichwortverzeichnis

Hilfstransport

Hinterbliebene

Hospizbewegung

Jahresarbeitsverdienst

Jugendarbeit

Jugendclub

Kassenwart

Kinderbetreuung

Kirche

Kleingartenverein

Kommune

Krankenhausbesuchsdienst

Krötensammlung: siehe Amphibienschutzaktion

Kuratoriumsmitglied

Landessportbund

Landwirtschaft

Leistungen

Minderung der Erwerbsfähigkeit

Ministrant

Mitgliederversammlung

Müllbeseitigung

Nachbarschaftshilfe

Nothelfer

J
K

L
M
N



Stichwortverzeichnis

Park- und Grünanlage

Partei

Personenschaden

Pfarrfest

Praxisgebühr

Rahmenvertrag

Rehabilitation

Religionsgemeinschaft, öffentlich-rechtliche

Rente

Rentner

Rettungsunternehmen

Sachschaden

Sammelversicherung: siehe Gruppenversicherung

Satzung

Schirmherrschaft

Schulbetreuungsverein

Schulbusbegleiter

Schüler

Schülerlotse

Schulfest

Schulträgerverein

Selbsthilfegruppe

Seniorengruppe

Spielplatzpatenschaft

Sportverein

Stellvertreter

Straßenfest

Trägerorganisation

P

R

S

T



Stichwortverzeichnis

Übungsleiter(freibetrag)

Unfallanzeige

Unfallversicherung, Begriff

Unfallversicherungsträger

Unternehmerversicherung

Ursachenzusammenhang

Verband

Verein

Verletztengeld

Verschulden

Versicherung, freiwillige

kraft Satzung

Pflichtversicherung

Privatversicherung

Versicherungsfall

Vorstand

Wegeunfall

Weltanschauungsgemeinschaft

„weltwärts“

Wie-Beschäftigte

Wohlfahrtspflege

Wunschoma/-opa

Zuständigkeit

Zustimmung

U

V

W

Z
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